
Authentische

Erklärungen der Regel
der

mindern Bruder
durch

die Herrn Herrn Pabste

übersetzt,

mit einer Vorcrinncrung / Einleitung und einem kurzen Nach
trage begleitet/ von einem Mitgliede desselben Ordens.

M it Erlaubniß Lcr Obcrn.

A z t t e n -
bei An ton Advokat -  Buchdrucker und Buchbinder. 15Z3.



Daselbst wird seyn gebahnter Weg; den heiligen Weg 
wird man ihn nennen ; betreten darf ihn nicht ein 
Ungewcihter; denn Gott geht selbst mit ihnen diesen 
Weg; kein Thor wird sich darauf verirren.

Isa'l. 85, 8.
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ügniäem poles tẑ pis clrire ver8ion63 — in linxnnm 
§erm3nic3in, Oeel3i3tionnin saerL keZuI«: nv8tr3:-'
äunnnocio pör^eotL InteZree qucrnä 3ns>8t3nl.i3in pernis- 
nennt.

Rom«: 24 N c ix  18Z2.

^ä6iet!ssimu5 in  Onc> servns,
kr. LiüiSLlVKvvs, Vio. 6Iis.

^ P P K O L ^ H O

M .  /k .

?r«:ii3bit3 3 km o. k ,  8i§ismunäo 3 kerrnria, Vie3i io 
0ener3Ü kÄeuItate, vi83^ue oen3ur3 cinorurn Or6ini3 
no3tn'i Ike o lo so ru in , 0pu8euluni, eui titulu8 e8t: Au
thentische Erklärungen, etc. in  83er3in ke§ulnm , 3d3 
R k. 8i§isinunclc) V3le3isno, ve liu ito ie  30 snnctse H ie -



oloZise I^eelors oompilnluni, äiÜAenler ei nllenle per- 
leAi. ^uetor in Iioo Opusoulo ev-in§elionm Deo ino- 
inissam xLnperlntein il-i explannl, nl laxiores chu3cleni 
professores 3aiutisei'e exincle in8truLiitui'^ scrupulosi 
nkertini coii3olen1ur, ei fervenie8 3nnetee ^iserelioniz 
Lelo I'ortii^ obkirineniui': Kino acl eonimunem ntiliin- 
ie n i , ne ciie-ini neee83iln1ein, ui Iioe Opuscuiuni in 
luoein xrocleni, 6i§nissimuin ccii8Lo.

O udani 8ni'nre 12 I'ebrunrii 18Z3.

k°r. HLVLinrtov8 Lnxue. k i  ovine. I. inä!§ .

^ P P L O V ^ H O

Dreo/r//?r 77^60/oAO/ tt??r ere/ //oe e/e^vre/erro/rMr.

^ 0 3  infi-n so rip li a i>I. k .  k a tr e  k u x^ u n c lo  , Orciin. 
I^ 0 3 lr i iVIin. 8. ? . knnnei3ei Lnpue. per H e lv e iin n i V li -  
n i3 tio  k ro v in e in li, 8xee in liie i' cheputLii acl reco§nos- 
eenäuin Oxu3en1uni iVl88. cni Iiiu lu 3  e8 i: Authentische 
Erklärungen , etc. ab R . k .  8 is>3inun6^änternm nen- 
81  ̂ Oekinilore , O u-irclinno, nee non 8. ^ t 16oIo§iW I^ee- 
io ie  elnboi a lu m , 1ii3oe äeeiLrLm u3  ̂ nobi3 in  chu8cleni 
äi3<;ui3i1ion6 non lan in n i n iliil oceui'i33e, l iä e i, pnritn - 
liyu e  UeZuIre 8e i Liiliiose oonti'L iinn i, (eu in  kü  V II. ?. iVI. 
O.piso in e in o riL , novi83inirv cleelnr-itioni in n itn lu i'^ .u e -  
1ori8 ä o e t iin a ) ;  quin eiinni ip8um u tili83 in ium  cvn3ii- 
ru in , xro in  pi-selo pro3U3 cli§nuin in v e n iu m , ^'uclienluin- 
que n noIii3 5u»88e.

8e6uni 7 ^anunrii rinno vni. 188Z.

I^r. IsrtL irv8  6<r/>.-/^re. A^ä?/ec-.
k r. ^niLKL8w5 s7tr/-. <7. <?.



Vorerinnerung.

D i e  Auslegung eines Textes ohne Grundsatz muß 
nothwendig au f gefährliche W eg e , au f die äußersten 
Gegensätze und Widersprüche führen. Stückweise B i l 
dung, die, jener B ild u n g  gemäße, Gemüthsrich- 
tung und herrschende S tim m u n g , das Leben, einzel
ne Beyspiele von sonst angesehenen Personen, das 
stoffreiche, menschliche Privatansehen, ja  selbst die gött
lichen Aussprüche, von ihrem gemeinsamen Geist, und 
erhabenen Grundsätze losgerissen, und aus der w ah
ren Stellung herausgenommen, geben die Veranlas
sung zu diesen verwirrenden Extremen in der Ausle
gung und Anwendung einer Lebens Vorschrift.

S o  verhäft es sich m it den meisten V riva tau s le - 
gungen der seraphischen Regel des heil. V aters F ra n -  
ziskus. D ie  Sam m lungen derselben enthalten so ver
schiedene M einungen, daß der Wunsch noch allzeit



leb t, ganz ins Reine zu kommen, und vollkommen 
befriediget zu werden. Dieses erkannte unter vielen 
andern auch B - F loridus von B urghausen, welcher 
in der baierschen Provinz Lektor und D e fin ito rw a r, 
und 1751. ,) Ausstiones selectas „ über das vierte 
Kapitel der seraphischen Regel ausgab. I n  seiner V o r 
rede sagt e r :  „ Obschon über unsere hl. Regel viele 
Ausleger Vieles geschrieben haben, obschon es auch 
nicht an mehrern päbstlichen Erklärungen fe h lt; ja  
obwohl die heil. Regel an und für sich selbst sehr 
deutlich scheint, und unser seraphische heil. V a te r  
Franziskus dieselbe nach dem Buchstaben beobachtet 
wissen w o llte : so unterliegt die Sache dannoch nicht 
wenigen Schwierigkeiten, besonders die A rm uth und 
die Zuflucht zum Gelde betreffend, welche Schw ierig
keiten in den verschiedenen Lebensweisen und besondern 
Bedürfnissen so vieler Provinzen ihren G rund haben."

» D ie  vorzüglichste Schwierigkeit erhebt sich aus 
den Meinungen und Schlüssen der Ausleger , welche 
hauptsächlich auf drei Klassen zurückgeführt werden : 
Erstens kommen sie nicht übereins in Erklärung der 
Zuflucht selbst, denn Einige halten es schon für eine 
Zuflucht, sobald die B rü d e r, wann und wie immer, 
Ursache sind, oder auch nur zulassen, daß der G u t
thäter oder sein S tellvertreter wegen den B rü d eru  
Geld ausgiebt, sollte auch eine von der Regel ge
nannte und von den M inistern und Custoden streng an-



befohlene N oth  wirklich vorhanden seyn. Andere w i
derlegen diese M ein u n g  und fordern m e h r, bis es 
Zuflucht zum Gelde heist. Zweitens ist man getheilt 
über die Eintheilung der N o th , wegen welcher die 
Zuflucht erlaubt ist: denn Einige halten die größte 
N oth  nur für eine große, und jene, welche von A n
dern für eine große gehalten w ird , halten diese für 
eine mittelmäßige. D ritten s  stimmt man nicht über- 
ein in Hinsicht der Zuflucht zu dem bestimmten und 
unbestimmten Gelde.«

E s  muß daher Jedermann erwünscht seyn, eine 
einfachere, wegen innern Gründen und äusserm A lt-  
sehen sicherere Auslegung zur H and zu bekommen/ 
wodurch die Leichtsinnigen eingeschränkt, die Aengstigen 
beruhiget würden, und so Allen geholfen wäre. D a  der 
Geist der Regel kein anderer seyn kann, als der Geist 
des Evangelium s, der Geist des Lebens in der T u 
gendübung kein anderer, als der Geist des Christen
thum s, und da der h l. V a te r  Franziskus von keb 
nem andern Geiste belebet w a r, als vom Geiste unsers 
Herrn Jesu Christi —  vom Geiste G o ttes ; so ist leicht ' 
zu errathen, woraus die ächte, klare, warme, leben
dige, geistige, kräftige Auslegung sich machen lasse: aus 
dem hl. Evangelium, woraus die Regel selbst genom
men ist, cnls der Lehre, dem Leben, dem Geistekmsers 
H rn . I .  Christi und dann aus dem Leben des heil. S t i f 
ters und seiner Gesellen, als Nachweisung, Bestätigung



VI
und Aufforderung. W ie  näher man das Wasser an der 
ursprünglichen Q u e lle  schöpft, um so reiner und um so 
weniger m it fremdartigen S toffen vermischt ist es, 
und folglich auch schmackhafter und gesünder. Unsere 
Satzungen weisen uns, in Auslegung der Reget, 
ausdrücklich auf die eben genannten Q uellen  hin. 
S ie  verwerfen auch würklich jede erweiternde und 
Ausnahmen machende Auslegung, nicht aber die nachJ 
dem ächten Buchstaben und Geist gemachte.

Eine solche einfache, auf innern Gründen und äus-H 
serm Ansehen beruhende, wie auch aus jenen reinen» 
Q uellen  geschöpfte Auslegung haben w ir  an den zwey > 
päbstlichen Erklärungen über die Regel der M in d e r^  
brüder: nemlich Nikolaus des H l .  und Clemens des" 
V . Diese sind von unserer Ordensverfassung als d ie! 
einzig gültige Erklärung angenommen. D a  aber diesel-, 
ben kaum in lateinischer bequem, vielweniger in deut- j 
scher Sprache zu haben sind; so habe ich sie zuerst für j 
mich und die Schüler ins Deutsche übersetzt; und nun ! 
m it E rlaubniß  des R.cti88imi k . V ic . 6ener-ilj8, 8i§l8- 
m unäi 2 kerrarill , unter dem D a tu m  des 2^ M a y  . 
1 8 3 2 , gebe ich sie dem -Druck für die Schw eiz, wie  ̂
auch für die deutschen Provinzen.

S itte n  den 16 Brachm onat 1832.

H  8 I 6 I 8 M N N I I 8  ,
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>Ä)ie  jede Schrift vieles voraus setzt/ so setzt auch die hl. 
Siegel die Kenntniß dcö Evangeliums, des Christenthums, 
die Kenntniß/ daß diese Regel nur Beweggründe und HilfS- 

'inittel zum christlichen Leben enthalte/voraus. Sie setzt vorauS/ 
daß der / welcher sie kennen soll/ auf dem wahren Stand
punkte stehe / um von diesem aus dieselbe recht anzuschauen. 
Der wahre Standpunkt der Ordensregel ist der Ordenöstand 
überhaupt; der Stand läßt sich nur erkennen aus dem Zwecke; 
der Zweck des Standes ist ein. sittlicher; und auch dieser sitt
liche Zweck läßt sich nur erkennen auö der christlichen S it t
lichkeit selbst: und von diesem Standpunkt aus betrachtet , 
ist der Ordensstand nicht die Sittlichkeit/ nicht die Tugend 
selbst, sondern nur ein asketischer Stand, ein Stand, der 
Idem Christen viele und kräftige Tugendmittel darbiethet, und 
eine UebungSschulc der Tugend ausmacht. Das Wesen des 
Standes als solches giebt allzeit die Regel an; darum muß 
!diesc zuerst aus obigem Standpunkt..lwtr'ächtet werden^

No thwend i ge r  Gesichtspunkt  zuch' E r k l ä r u n g  
der hl. Regel, und dann auch zum Vers tändn iß der 
E r k l ä r u ng e n  selbst, w e i l  auch diese i h re  V o r -  
kcnntniße f o r d e r n ,  wie jene.

1. Das Leben des Menschen ist das Leben in Gott. ^ e t . 
17, 28. ^loan. 1o*.
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2. Das höhere, übernatürliche Leben lebt er nur durch die 
Liebe Gottes, ssonn. 15, 9. 1 ssonn. 3, 14, und 4 ,16.

3. Diese Liebe schließt die Liebe zu den Geschöpfen aus,
6,24.  1. ssoon. 2, 15. Wer also leben w ill, darf 

sein Herz nicht an diese heften ; er muß Gott über Alles, und 
darf alles andere nur in Gott lieben: — die Liebe der Ge- 
schöpfe muß demnach aus Gott kommen , und wieder zu Gott 
führen, sonst wäre sie Abgötterei).

4. Aber im Menschen, wie er izt ist, lebt Augenlnst, Fleisches- 
lnst, und Hoffart des Lebens; 1. ffonn. 2 ,16 . Und so ist 
ihm der Besitz zeitlicher Güter der Zunder, das Herz daran 
zu entstammen.

6. Als kräftiges Gegengift hat Jesus den dreifachen Rath 
gegeben, der freywilligen Armuth, der ehrlosen Keuschheit, in 
der Rachfolgung Jesu unter besondern, Gehorsam. iVInti:.i9, 
20— 30. Da kein Mensch sein Herz weder an irdische Gü- 
rer, noch an das Fleisch heften, noch auch nach dem eignen 
Willen leben dar f ;  so ist eS ja Weisheit, die Gelegenheit 
abzuschneiden, die kräftigsten M ittel zu ergreiffen.

6. Diese drey evangelische Räthe sind nun das Wesen, die 
Grundlage aller Tugendschulen, oder asketischen Stände, ihrer 
S tiftung , Einrichtung und Verfassung, und vorzüglich des 
Ordens des hl. Franziökus von AssiS, wie sein Leben, seine 
Regel und unsere Verfassung es genugsam an Tag legen, so 
daß sein Grundsatz ist: Vcrzichtnng auf alle Bürgerrechte, 
und im Gebrauche Einschränkung bis aufs Nothwendigste, Rein
heit deS Herzens und Einfachheit des Lebens.

7. Wer nun diesen Stand annimmt, der verpflichtet sich:
1. Keine bürgerlich-rechtliche Ansprache mehr zu haben auf 
was immer für ein zeitlich.räumlicheö Gut ,  sondern nur den
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einfache» Gebrauch davon. Ro§. oLp. 6. N icol. z. oap. 
korio  <̂ o. Llom. 5. o. 8oounclum <.̂ 0.

2. Diesen, dem Recht nach einfachsten Gebrauch , auch der 
Menge und dem Werthe nach einzuschränken bis auf die, 
zum Lebensunterhalt, zur Kleidung, zur Pflege in Krank- 
heitSumständcn, zur nöthigen Ausbildung und zur Verrich. 
tung der Aemter, nöthige Dinge. Niool. 3. aik. 2. §. 6. 
aik. 3. §. 6. Ae.

3. Selbst diese nothwendige Dinge nur mit Erlaubniß der 
Obern zu gebrauchen; weil w ir sonst Eigenthümer des 
Willens wären, und zwar meineidige, manchmal im eignen 
Urtheil uns selbst schmeicheln, und daö Verdienst des Ge- 
horsamö verlieren würoen. He§. Ocmsklk. Ooolar. Z.Lonov. 
8. Lernarcim. ssoan. cie kano.

Keine andere ErwcrbnngS-Mittel für das Nothwendi
ge zu gebrauchen, alS: die A r b e i t ,  ohne Vertrag um
den Lohn, und ohne strenge Forderung desselben, ke§. oap. 
6. loskam. ^S^JmAbgang des Lohnes daS B e t t  e ln .ke§ . cax. 
6.0oo!ai-. ^ I m  Abgänge dieser beyder das Kau fen las. 
sen durch geist l iche F r e u n d e  d. h. durch Personen, 
die nicht zum Orden gehören, die auch nicht unsere Sub- 
stltuten sind, d. i. die nicht in unserm, sondern entweder 
in ihrem, wenn das Geld ihnen angehört, oder in desselben 
Namen, dem daö Geld angehört, oder endlich in deö Pabsteö 
Namen, wenn er von schon vorhandenen Geldalmosen das 
Nothwendige Herbeyschaft; dem wir folglich auch nicht befeh
len dürfen, oder von ihm Rechnung abfordern; sondern nur 
bitte» dürfen wir ihn; und auch dieses sollen nur die Obern , 
oder die von ihnen Bevollmächtigten thun.

I i»  Falle, daß Niemand uns den Dienst thu» wollte, oder
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man nicht leicht einen wahren treuen Freund des Ordens fiin> 
den könnte/ dürfen die Obern thun/ was sonst die geistlichen 
Freunde thäten / wenn ste nicht in ihrem Namen handeln/ 
ncmlich nach vermuthetem Willen des Eigenthümers / und von 
diesem vermuthet man / er wolle den Bedürfnissen abhelfe»/ 
und das auf dem leichtesten Wege. Der Obere würde also 
nichts anders thnii/ als den Gullhätcrn oder Eigenthümern 
ihren Willen erfüllen / und einen Dienst leisten. Dafür sprechen 
verschiedene Nothfälle und die daher eingeführte Praxis / hier 
wäre kaum etwas anders gethan / als Geld angerührt / 
was an sich nicht verbothen ist. AuS eben diesen wichtigen 
Gründen erlaubte auch wirklich der päbftliche Nuntius den 
Orks'Obern in der Schweiz den geistlichen Freund zu machen/ 
und nicht nur für die Bedürfnisse der Brüder zu sorgen / son- 
dern denselben auch abzuhelfen. I n  solchen Fällen darf dann 
der Obere Geld annehmen von Dem / dem man gearbeitet hat/ 
oder auch von Andern, aber nur almoscnweiS / und nicht in sei- 
nein noch dcö Ordens Namen; oder darf auch betteln. Der 
Unterthan aber darf nur aus Auftrag der Obern Geld betteln; 
einem freiwillig Anbiethenden darf er allzeit den Dienst thu«/ 
und das Geld an O rt und Stelle trage« / ausser es wäre ihm 
von. Obern ausdrücklich verbothen worden. Allzeit aber müssen 
sich die Ober» und Unterthanen in Acht nehme»/ daß sie 
durch ihr Reden und Handeln nicht nur nicht Aergerniß ge. 
den/ sondern das etwa zu befürchtende zu heben trachten; 
noch mehr aber trachten sie ihr Herz nnd Gewißen rein zu 
bewahren.

(<?.) I n  der äussersten Noth ist der Zugriff für diese äusserste 
Noth erlaubt; weil w ir dem Weltbürgcrrecht/ welches diesen 
gestaltet, weder aufgekündec haben, noch auffänden dörfen.

Dieses sind nun die Grundfähe, besonders die Pflicht und 
Laü Gelübc der Armuth betreffend. Die übrige Regel bcdark
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keiner weiter» Erklärung; darum schränken sich die päbstli- 
ehe» Erklärungen auch beynahe nur ein auf daö Gelübt der 
Armuth.

Hier ist auch noch zu merken, daß, obwohl die Regel Ge- 
böthe, Ermahnungen, Warnungen, und Freyheiten enthält, 
wie das Evangelium selbst, eS dannoch nicht rarhsam ist, 
eine zu strenge Trennung unter diesen zu machen, eben weil 
sie ein Ganzes ausmachen, und weil die Beobachtung des ei- 
nen die Beobachtung des klebrigen befördert und veredelt. 
Wer würde die Theile an feinem Leibe sich deswegen lasse» 
abschneiden, weil er ohne solche absolut noch leben kann? 
Ein solcher würde die Regel nicht mehr im Geiste hallen, 
nicht einmahl mehr die Gebothe. Selbst diese werden dann 
nicht mehr lange, nicht einmal dem Buchstaben nach, ge
halten werden. Wenn nun bey so sichern Regeln noch'so ver- 
schiedne Handlungsweisen angetroffen werden; so kommt das 
entweder von Unwissenheit, Irrthum  oder Begierlichkeit, der 
zu Folge, Einer Nothwendigkeit sieht, wo der Andre keine sieht: 
Einer nach dem Fleische und der Andere nach dem Geiste ur
theilet. Möchten die hier folgenden Erklärungen und Beweg
gründe dem Uebel abhelfen l Mögen sie die Blinden sehend, die 
Tauben hörend, die Schlaffen wachend, die Krummen gerade 
und die Schwachen stark machen.' Möge durch diese kleine 
Arbeit der apostolisch.seraphische Orden wieder ein evangeli
sches Salz für die faule Welt werden, zur Rettung unserer 
und vieler Seelen, und zur größeren Ehre GotteS! Sie wird 
es, wenn sie, als eine Arzney der Seele eingenommen w ird, 
damit sie sich durch die Adern in den ganzen körper und alle 
Glieder auögicße. " Der Orden wird sein altcü Ansehen und 
jngentlichc Kraf t ,  und seinen wohlthätigen Einfluß gegen 
den zerstörenden Andrang der Zeit nur dadurch retten, daß
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cincrscitö dcr Geist dcShl. FrauzisuS — der Geist der feurig 
sten Christuöliebe und dcr reinsten Entblößung und Demuth 
den tödtcnden Buchstaben der Ordensregeln durchdringend 
belebt; andererseits dcr Geist ächt christlicher Wissenschaft- 
lichkeit und gründlicher Auffassung des Evangeliums und seiner 
Ideen in den stillen Zellen viele aufrichtige Verehrer findet. 
Die Welt kann die Männer / die fic ihrer Habsucht und Weich
lichkeit überweisen / nicht entbehren. Damit fie jedoch die 
Anschuldigung dieser Männer höre/ müßen letztere nicht blos 
durch das Factum ihres WandelS/ sondern auch durch daS 
geistreiche/ tiefe und treffende Wort ihres MundcS wider fie 
auftreten können. " So schrieb letzthin ein Professor aus 
Deutschland. O daß w ir die wären / oder wieder zu seyn streb
ten! Daß durch unsern Orden das Vollkommene des Evangeliums 
beobachtet würde und fortgesetzt bis an das Ende der Welt! 
Daß wir die wäre»/ durch die Christus und sein Geist die 
Welt überweisen w ill! ES hängt von «nS ab.



Des Herrn Pabfts Nikolaus m Erklärungen 
der Regel der Minder-Brüder.

> -TiDGD» >

V o r r e d e .

Nikolaus Bischof, D iener der D iener G o ttes , 
zu der Sache ewigem Gedächtniß.

^ s  ging aus dcrSäemann zu säen seinen Samen ^), ncmlich 
GottcS Sohn Iesuö Christus ging aus von, Schose des Vaters in 
-ic Welt / angethan mit dem Kleide der Menschheit; um zu säen 

.daö Wort des Evangeliums in Alle, Gute und Bose, Ge
lehrte und Ungelehrce, Eifrige und Nachlässige: und wirk
lich säete der kommende Ackerömann auf Erde, ( nach der 
Anwendung eines prophetischen W o rte s ), seinen Samen, die 
evangelische Lehre ncmlich, ohne Unterschied, in A lle: der 
auch gekommen ist, Alles an sich zu ziehen, Alle selig zu machen, 
und der sich selbst dann auch Gott dem Vaterzum Heile Aller, 
als Preis zur Mcnschenerlösung dargegebcn hat. Obschon nun 
dieser Same, vermittels der sich mittheilenden Liebe GotteS/ 
Allen zuTlieil geworden, «»dein Theil davon leider an den Weg 
gefallen, auf Herzen ncmlich, die den Einflüsterungen der bösen 
Geister offen stehen; ein anderer Theil auf Felsen, d. i. auf 
Herzen, die für das Wort des Glaubens noch zu hart sind; ein 
anderer Theil unter Dörner, d. h. in die durch irdische Sorgen 
zerrissenen Herzen: weßwcgcn daö erste durch böse Neigungen zer
treten wurde, der andere Theil, anS Mangel an Gnadcnthau ver
dorret«:, der dritte von den erwähnten Theilen durch die un- 
mässigen Sorgen erstickt wurde; so ist doch noch ein Theil
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davon von ruhigen und gelehrigen Herzen / wie von guter 
Erde/ aufgenohmen worden.

Eine solche gute Erde ist auch der Orden der Minderbrüder, 
welcher weich und gelehrig, in der evangelischen Armuth und 
Demuth durch den ausgezeichneten Bckcnner Christi / FranciS- 
cuS / gegründet ist: dieser Orden ist ein Keim jenes obgenann. 
tcn himmlischen Samens/ welchen Keim FranciScus/vermit- 
telS der Regel in seine Söhne verpflanzte/ die er durch seine 
Dienstleistung in Beobachtung des Evangeliums/ stch und Gott 
gezeuget hat. Diese sind jene Söhne/ welche den Worten des 
hl. IacobuS gemäß, das ewige Wort ,  den Sohn GotteS/ 
der im Garten des jungfräulichen SchoseS in die menschliche 
Natur eingepflanzt wurde/ und mächtig ist / die Seelen selig 
zu machen / willig aufnahmen. Diese sind die Bekenner jener 
hl. Regel / die in der evangelischen Lehre ihren Grund / im 
Beyspiele des Lebens Christi ihre Bekräftigung/ und in den 
Lehren und Thaten der S tifte r der streitenden Kirche/ der 
Apostel/ihre Bestätigung findet. Diese ist bey Gort dem Vater 
jene reine und unbefleckte Religion/ die, herabsteigend vom 
Vater der Lichter/ durch seinen Sohn/vermittels des Lebens 
und der Lehre den Aposteln übergeben / und nachher durch den 
hl. Geist dem seligen FranciScus und seinen Nachfolgern ist 
eingeflöst worden, und so gleichsam daS Zeugniß der ganzen 
Dreyeinigkeit für sich hat. Dieser ist jener Orde»/ den, nach 
Paulus Ausspruch weiter Niemand mehr belästigen soll, 
weil ihn Christus durch die Wundmale seines Leidens bcstä- 
tigte, da er den S tifte r desselben mit. den Wundmalen seines 
Leidensauszeichnen wollte.

Dessen ungeachtet wagte sich doch der alte, schlaue Men- 
schcnfeind auch an die Minderbrüder: ja er suchte nur um 
so mehr Unkraut unter sie auszustreuen, indem er hin und

1) !̂>0. 1 , 23. 2 )vi»I. 6, 17.
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wieder falsche Eiferer zum Neid, Zorn und zur unbescheide
nen Gerechtigkeit reizte und wider sie aufhezte, die danwüber 
die Bruder herfiele»/und ihre Regel als unerlaubt/Uiihaltlich 
und gefährlich mit bissigen Angriffen beurtheilten / ohne zu 
bedenken/ daß diese Regel / wie gesagt/ nur solche heilsame 
Gebothe und Ermahnungen enthalte / welche auch die Apostel 
gehalten haben / und die darüber noch durch den apostolischen 
Stuhl ist bestätiget worden; daß fie neben dem noch durch 
so viele göttliche Zeugniße, die über alles glaubwürdig find / 
ist unterstüzt und in so vielen hl. Männern / die in ihrer Beob
achtung lebte« / und ihr Leben darin endeten/von denen der 
nemliche h l.S tuh l Einige/ durch ihr Leben und Wunder/bewo- 
gen / in die Zahl der Heiligen aufschreiben ließ/wirklich gewor
den; und daß er letzthin / beynahe in diesen unsern Tagen 
durch Pabst Gregor IX .  Unsern Vorfahrer / sel. AndenkenS/ 
bestätiget sey worden / was im allgemeinen Kirchenrath zu Lyon 
erklärt zu finden ist. Auch W ir sind nicht weniger aufmerksam/ 
ja W ir überlegen eS immer rei fer/wie es alle übrigen Be- 
kenner des katolischen Glaubens/ im höyern Gesichtspunkte 
beherzigen solle»/ daß Gott selbst auf diesen Orden und sei
ne Beobachter herabschaue und ihn gegen die wider ihn er
regte/ Abneigung durch augenscheinlichen Schutz erhalten habe 
sv/ daß sebst die wüthenden Fluthen nichts wider ihn konnte»/ 
noch den einzelnen Gliedern des Ordens den Muth schwäch
ten / vielmehr sah man sie an regularischem Eifer zuneh
men/ und in der Beobachtung ihrer Gebothe wachsen.

Nichs destoweniger/ damit besagter Orden durch Abschnei- 
dung jeder Gelegenheit zur Erweiterung in der ursprüngli
chen und himmlischen Lauterkeit verbleibe/ wie die Brüder 
dieses Ordens selbst neulich im Gencralkapitel dafür sorgte»/ 
und da die geliebten Söhne/ der General/ mit einigen 
Provinzialminisiern des nemlichen Ordens / die auch in der
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Versammlung waren, lieh vor Uns stellten, und da ihre Ab
sicht, die vollkommene Haltnng der Negel dem Geiste nach 
betreffend, lebhaft zu seyn erkannt wurde; so fanden W ir 
für gut, solchen beißenden Lästerungen Halt zu machen, und 
zugleich Einiges, was in der Negel noch zweyfelhaft seyn 
möchte, zu erklären; wie auch Einiges durch Unsere Vorsah- 
ren schon Erklärtes noch Heller anö Licht zu stellen; endlich 
auch in Einigem, was die Regel selbst betrifft, durch ihre 
Reinheit für aller Gewißen zu sorgen.

W ir aber, die W ir von KindeSjahren an die Zuneigung 
gegen den Orden empfangen haben, welche in Uns mit ihm 
heranwuchs, haben mit einigen Gesellen des nemlichen Bc- 
kennerö, dessen Leben und« Wandel ihnen bekannt war, über die 
Regel und die heilige Absicht deS seligen FranziSkuS selbst, 
öftere Unterredung gepflegt: alö W ir endlich Cardinal, und 
später durch den genannten hl. S tuhl zum Verwalter, 
Schutz - und Zuchtherrn des nemlichen Ordens erwählt wur- 
den; haben W ir die Beschaffenheit des Ordens Pflichthalben 
geprüft; nun im apostolischen Amte stehend haben W ir so- 
wohl gemäß der frommen Absicht des vorgenannten Bcken- 
nerS, alö auch wegen dem, was die Regel selbst und ihre 
Haltung angeht, worüber W ir, wie gesagt, vielfache Erfah
rung gemacht haben, Unser Augenmerk auf besagten Orden 
gerichtet: und sowohl das, waö bekanntlich durch die ge
nannten Vorfahrer gutgeheißen und erklärt worden, alö auch 
die Regel selbst und daö sie Betreffende mit reifer Ucbcrle- 
gung geprüft: und so haben W ir in gegenwärtiger Folgcn- 
reihe Einiges beschloßen, erläutert, bestimmter gutgeheißen, 
daö Gutgeheißene bckräfti>,ct, auö-uiid zugegeben; noch Mch- 
rcreS haben W ir mit größcrm Ernst und mit mehr Klarheit 
verordnet, was die folgenden Abtheilungen (oder Artikel) 
genugsam anzeigen werden.
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Von Haltung dessen, was im Evangelium 
gerathen und gebothen wird.

1. Vor allen, / weil/ (wie W ir verstanden haben) von E i
nigen gezweifelt wird/ob dieBriiderdeS Ordens eben sowohl zu 
den evangelischen Räthen allen- wie zu den Gebothen/ ver- 
pflichtet seyen; theilS/ weites im Anfange der Regel heißt: 
" D ie Reg cl und da 6 Leben der M i n d e r b r ü d e r  
ist dieses/  näml i ch daß sie daö h l .  E v a n g e -  
l i n m  unsers H e r r n  Jesu C h r i s t i  h a l t e , , /  l e 
bende in Geho r sam/  ohne E i gen t hum und in 
Keuschhei t  theils aus dem/was die nämliche Regel 
folgender Maßen sagt:" nach V o l l e n d u n g  aber  des 
P r o b i c r j a h r ö  sol len sie zum Gehorsam a n g e 
kommen  werde, , /  i ndem sie dicseö Lebeu und die- 
se Regel  i mmer  zu h a l t e n  versprechen;  theils 
auch/ weil am Ende der Regel noch folgende Worte stehen: 
d a m it w ir  die A r m u t h  u n d D e  m « th und das hl. 
Ev an g e l i um unsers  H e r r n  Jesu C h r i s t i / d a ö  w i r  
fest v e r h e i ß e n  habe, , /  h a l t e n . «  Obwohl Pabst 
Gregor IX . Unser Vorfahrcr sel. And. diesen und einige 
andere Artikel der Regel erklärt hat: weil aber diese seine 
Erklärung/ wegen den harten ungezogenen Angriffen Einiger/ 
die gegen die Bruder und ihre Regel aufstunden, und we
gen vielen Bedcnklichkeite,,/ die verschiedene Fälle herbey ge-

2



6

führt haben, dannoch in Einigem dnnkel, in Anderm nm 
halb klar, und in Vielem, was die Regel selbst enhält, um 
genügend schien: so wollen W ir nun durch eine vollständig, 
AuSlegungs'.rklärung derley Dunkelheiten und ungenügsam, 
Erklärungen heben, und die Aengstlichkeit über jeden Zwei- 
fel durch die Gewißheit einer vollständiger» AuSlegung vo« 
ihren Gemüthern entfernen, und sagen demnach: Da im Am 
fange der Regel nicht ohne Einschränkung, sondern mil 
Beschränkung, Bestimmung oder Auswahl gesetzt wird: 
" D a s  Leben und die Rege l  d e r M i n d e r b r ü d e r  ist 
dieses,  näml i ch ,  daß sie ha l t en  daö hl. Evan.  
g e l i u m  unsers  H.  I e s u C h r i s t i ,  i ndem sie leben 
s o l l e n  in  G e h o r s a m, ohne E i g e n t h u m  und i« 
Ke u s c h h e i t . »  Welche drey Räthe die nämliche Regel 
mit vieler Beschränkung verfolgt, und dannoch einiges am 
derS daran knüpft, und zwar bald gebiethend, bald verbie. 
thend, bald rathöweise, bald mahnend, bald wahrnend, un) 
durch andere Ausdrücke, die alle auf einen der besagten 
können zurück geführt werden: so läßt sich nun die Absichl 
der Regel auch leicht errathen, wie das da ist, was in der 
Profession unbeschränkt beygefügt zu seyn scheint: " i n .
dem sie d ieses Leben  u nd  die Rege l  a l l z e i t  zn 
h a l t e n  v e r s p r e c h e n . »  Und als am Ende noch beyge. 
fügt w ird: "  und dami t  w i r  das h l .  E v a n g e l i um  
unsers H e r r n  J e s u S C h r i s t u s ,  das w i r  fest v e r .  
heißen haben ,  h a l t e n :  » Auch dieses müße ganz zu. 
rück geführt werden auf den beschränkten, bestimmten oder 
spezifizierten Grundsatz der Regel selbst, nämlich auf die 
Haltung deö Evangeliums, das durch die Regel selbst auf 
die drey genannten Gelübde beschränkt, bestimmt oder spezi. 
fiziert ist: denn eS hat gar keine Wahrscheinlichkeit, daß selbs, 
ein Heiliger das Wor t ,  das er einmal mit Beschränkung
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oder Spezifikation ausgesprochen hat/ wenn erS nochmal kurz 
wiederholt, selbes in der Wiederholung der gegebenen Be- 
schränkung / Bestimmung oder Spezifikation ohne Ursache 
habe berauben wollen. Und dieses ist um so mehr anzunehmen/ 
da uns selbst die Grundsätze beyder Rechte lehren / daß das, 
waö im Anfange g ilt/ auch in der Mitte und am Ende gelte; 
dasjenige aber/ was in der Mitte ist/ auch auf den An. 
fang und das Ende könne angewendet werden; und daS/ 
was am Ende steht/ wieder von beyden / oder doch von einem 
von beyden könne verstanden werden. Gesetzt aber / daß eS 
unbeschränkt gesagt wäre: " J c h v e r h e i s s e d a S  h e i l ,  
E van g e l i um zu ha l t en :  „ wenn nun ein Gelobender 
nicht die Meinung macht/ fich zur Beobachtung aller Räthe 
zu verbinden / (was kaum oder gar niemal zu halten möglich 
ist/ weßwegcn eine solche Gelobung daS Gewissen deS Gelo- 
bendcn zu verstricken scheinen würde;) so scheint eS klar/ 
daß eine solche Gelobung/ ohne Rücksicht zu nehmen auf die 
Meinung des Gelobenden/ in keinem andern Sinne zu neh- 
wen sey/ als in welchem die Beobachtung des Evangeliums 
von Christus ist vorgelegt worden: nämlich daß die Gebothe 
als Gebothe/ und die Räthe alö Räthe, auch von Geloben
de»/ beobachtet werden. Daß er cü nun mit jenen Worten 
auch so gemeint habe, das zeigt der selige FranziscuS klar an 
durch die übrigen Redensarten in der Regel / indem er 
einige evangelische Räthe anführt alö Räthe/ nämlich ermah- 
nungS-wahrnungS-und rathSweise; anders aber verboths-und 
gebothSweise. Daraus erhellet, des Redenden Meinung sey 
nicht gewesen / die Brüder durch Gelobung dieser Regel zu 
allen Räthen so wie zu den evangelischen Gebothen zu ver- 
bindcn, sondern nur zu jenen Räthe» / welche in der Regel 
gebolhs. oder verbothsweise / oder auf gleichlautende Art aus- 
gedrückt find.
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Zu welchen R ä t h e n  d i e  B r u d e r  k r a f t  der  
Pro fess i on  v e r b u n d e n  seyen.

2. Daher, um dir Gewissen der Bruder vollenö ins Reine 
zu bringen, erklären W ir, daß sie kraft der Profession nur 
zu jenen evangelischen Räthen verbunden seyen, welche in 
der Regel gebothöweise, oder durch gleichlautende Worte aus
gedrückt sind. Zu einigen andern evangelischen Räthen aber 
sind sie, laut ihres Standes jedoch strenger verpflichtet, als 
die übrigen Christen, indem sie sich durch den Stand zur 
Vollkommenheit, (den sie durch eine solche Angelobung auf 
sich genommen haben,-) dem Herrn durch Verachtung aller 
weltlichen Dinge gänzlich aufgeopfert haben. Zu Allem dem 
<rbrr, was in der Regel selbst enthalten ist, und geboths-oder 
rathöweise, wie zu allem Uebrigen, sind sie, vermöge des Ge- 
lübdeö nicht anders verbunden, alü, wie es in der Regel lau
tet: nämlich zu dem, waögebothsweiö da steht, sind sie so 
gcbothöweis verpflichtet. Das Uebrige, was darin mahnend , 
wahrnend, unterweisend, oder auf was immer für eine Weise 
enthalte» ist, steht ihnen um so mehr zu halten zu, je mehr 
sie als Nachfolger eines solchen Vaterö, eben dadurch erwählt 
haben, den schmalen Weg Christi zu betreten.

Von Haltung der Armuth und Entsagung 
alles Eigenthums.

1. Ferner, da die Regel selbst sagt: "daß die B r u d e r  
sich n ichts zueignen so l l en  weder  HauS noch , 
O r t ,  noch e i n i g e s  D i n g , » u n d  da es schon von dem



nämlichen Vorführer Gregor IX . und einigen andern ist er 
kläre worden, daß dieses sowohl von Einzelnen, als von Alle, 
zu beobachten sey, ungeachtet, daß eine solche strenge Entsa 
gung durch sinnlose Schlauheit einiger bissiger Vcrläumder ist 
entstellt worden: und damit nicht durch solch dummes Gerede 
die Klarheit einer solchen Vollkommenheit, die die nämlichen 
Bruder auf sich genommen haben, verdunkelt werde; so sagen 
W ir, daß eine solche Eigenthumöenlsagung sowohl ins be- 
sondere, als im allgemeinen, die man wegen Gott übernommen 
hat, verdienstlich und heilig sey: welche selbst Christus, uns 
den Weg der Vollkommenheit zeigend, mündlich gelehrt und 
durch sein Leben bekräftiget hat; welche auch von den ersten 
Stiftern der streitenden Kirche, so wie sie selbe aus der 
Quelle selbst geschöpft haben in der Absicht, um vollkommen 
zu leben , durch die Kanäle der Lehre und des Beyspieles auf 
diese ist hin geleitet worden.

2. Auch dadurch glaube Niemand zu siegen, daß man hie 
und da einwendet, Christus selbst habe eine Burse gehabt; 
denn gerade dadurch hat Christus selbst, dessen Werke vollkom
men waren, durch sein Thun den Weg der Vollkommenheit ge
übt, indem er zuweilen sich zu den Unvollkommenheiten der 
Schwachen herabgelassen hat, um so den Weg der Vollkom
menheit zu erhöhen, und doch die schwachen Pfade der Unvoll- 
kommenheit nicht zu verdammen. So hat Christus durch daS 
Geld die Person der Schwachen angenommen, so hat er auch 
in einigen andern Dingen daS Schwache deö menschlichen 
Fleisches angenommen, (wie die evangelische Geschichte bezeugt) 
und ist densFleische und dem Gemüthe,dem Mitleid nach mit 
ihnen schwach geworden. Denn er hat die menschliche Natur 
so angenommen, daß er, dessen Werke allzeit vollkommen sind, 
in den unsrigen niedrig geworden und in den seinigen erhaben
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verblieben ist. So hat er sich durch ein Uebermaß von Liebe 
gewürdiget, einige unserer Unvollkommenhcit gemäße Hand. 
lungcn zu verrichten, ohne ab der Linie der höchsten Vollkom. 
menheit zu treten. Denn Christus hat die Werke der Voll. 
kommenbeit geübt irnd gelehrt, zugleich hat er Werke deg 
Schwachen geübt, wie es zuweilen in seiner Flucht und im 
Gelde erscheint: aber beides als vollkommenes Vorbild , um 
sowohl den Vollkommenen:, als Unvollkommener» sich als den 
Weg des Heiles zu zeigen, der gekommen ist, beide selig zu 
machen und endlich für beide Klassen gestorben ist.

Diese höchste En t äusser ung  a l l es  Eigenthum'S 
ist e r l a u b t  und verdienst l i ch.

3. Keiner von diesen Unwissenden erfreche sich demnach, 
irr ig  zu behaupten, daß die, welche auf solche Art wegen Gott 
sich alles Eigenthums entschlagen, Selbstmörder oder Ver. 
sucher GotteS seyen, und sich der Lebensgefahr aussetzen. 
Denn also lebend verlassen sie sich nur auf die Vorsehung so, 
daß sie doch den Weg der menschlichen Vorsorge nicht verach. 
ten; vielmehr sollen sie unterhalten werden en t weder  durch 
das f r e i w i l l i g  Da r geb r ach t e ,  oder durch das de. 
m ü t h i g  G e b e t t e l t e , oder  von dem durch die A r .  
be i t  E r w o r b e n e n ,  für diese dreifache Unterhaltungs. 
weise sorget die Regel ausdrücklich. Wahrlich, wenn (nach 
der Verheissung des Heilandes) der Glaube der Kirche niemal 
aufhören wird, werden auch die Wohlthaten, die guten Werke 
niemal entzogen werden. Wodurch den Armen Christi jeder 
Grund des Miötrauens benommen zu seyn scheint. Und sollte 
auch alles dieses abgehen, (»vaS nie zu vermuthen is t:)  so 
ist den Brüden» so wenig, als den übrigen, vermöge des Welt. 
bürgerrechtö, im äußerste» Nothfälle, der Weg, sich das » 
Nothwendige, zur Erhaltung der Natur, zu verschaffen, ver.
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sperrt; da nach jedem Recht die äußerste Roth kein Gesetz 
hat.

4. Auch soll Niemand glauben, daß mit einer solchen ganz. 
lichen Entäußerung des Eigenthums, auch die Entäußerung 
des Gebrauches der Sachen mitbegriffen sey. Denn da 
im Zeitlichen zu unterscheiden sind die Sache, das Eigenthum, 
der Besitz, die Nutznießung, das Recht zu gebrauchen, und 
vereinfache wirkliche Gebrauch; und da das Leben der Sterb- 
lichen daS lezte nothwendig hat , (  die übrigen aber entbehren 
kann:) so ist kein Gelübde gültig, das sich sogar vom Gebrauche 
des nothwendigen Unterhalts ausschließt: jener Profession aber, 
die freywillig gelobet hat, den armen Christus in einer ähn- 
lichen Armuth nachzuahmen , war eS angemessen, allem Eigen, 
thum aufzukünden, und mit dem nothwendigen Gebrauch der 
ihnen zugelassenen Sachen zufrieden zu seyn. Auch folgt aus 
dem, daß sie das Eigenthum des Gebrauches und die Herr- 
schaft einer jeden Sache aufgegeben zu haben scheinen, noch 
keineswegs, daß sie auch auf den einfachen Gebrauch einer 
jeden Sache Verzicht gethan haben: auf den einfachen Ge
brauch , sagen W ir , welcher nicht daö Recht zum (bestimmten) 
Gebrauch einschließet, sondern nur ein wircklicher Gebrauch 
heißt, welcher wirkliche Gebrauch den Brauchenden gar kein 
Recht dazu einräumt. Vielmehr ist den Brudern, laut der Re
gel und der klaren Wahrheit, der mäßige Gebrauch, sowohl 
der uothwendigen Dinge zum Lebensunterhalt, als zur Erfül
lung der Aemter ihreö Standes (das ausgenommen, was 
weiter unten vom Gelde beygefügt wird) zugelassen. Welche 
Sachen den Brüdern, so lange cö der Zugebende erlaubt, und 
laut der in gegenwärtigen Artikeln gegebenen Erklärung, gar 
nicht verbothen ist.

5. ES hindert aber nichts, auch dieses hier noch anzumer-
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keil, was die bürgerliche Fürsicht in menschlichen Dingen 
menschlich angeordnet hat ; daß nämlich der Gebrauch und 
die Nutznießung nicht auf immer von der Herrschaft ge. 
trennt werden können; sonsi würde eS nichts nützen, Herr ei. 
ner Sache zu seyn, wenn der Herr selbst den Gebrauch nie. 
mal hätte: denn nur auf den zeitlichen Gebrauch hin ist die- 
ses Grundcigenthnm eingeführt und bestimmt worden. Denn 
der Vorbehalt deS EigeiithumS der jenigcn Sachen , deren Ge. 
brauch den Armen ist gegeben worden, ist nicht unfruchtbar 
für den Eigenthümer, weil er für die Ewigkeit verdienstlich 
ist, und der Profession der Armen zu gut kommt; ja um so 
nützlicher ist er ihm, weil er Zeitliches mit Ewigen vertauscht.

6. Es ist gewiß des BekennnerS Christi, der die Regel ge. 
macht hat, Meinung nie gewesen, Verzicht zu thun auf den 
Gebrauch aller nothwendigen Dinge, er hat in der Regel ge. 
rade das Gegentheil aufgezeichnet und selbst im Leben ge. 
halten; da ja auch er sich des Zeitlichen nach Nothdurft be. 
dient hat, und da er in seiner Regel an mehrern Orten ei. 
nen solchen Gebrauch offenbar erlaubt. Denn in der Regel 
sagt er ja, daß "die B r u d e r  das göt t l i che Amt  verr i ch.  
t en,  wovon sie B r e v i e r e  haben können» d. h. 
Bücher, die die Tagzeiten enthalten: wodurch er offenbar 
anzeiget, daß seine Brüder den Gebrauch der Breviere, 
und anderer zum Gottesdienst tauglicher Bücher werden ha. 
ben können. I n  einem andern Haupstück sagt er, " daß 
d ie Mi n i s t e r  und .Custoden, f ü r  die N o t h w e n .  
d i gke i t en  der K r a n k e n ,  und f ü r  die üb r i gen  
B r ü d e r  zubek l e i den ,  f l e i ß i g e  S o r g e  t r a g e n ,  
nach O r t ,  Z e i t  und kal ten L än d e r n ,  wie  sie es 
nö th i g  zu seyn f inden werden. "  Auch dort, wo er die 

^Brüder durch angemessene Beschäftigung zur Arbeit anmahnet, 
um den Müßiggang zu vertreiben, sagt er, daß sie z u m L o h n
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der A r b e i t  des Le i bes  N o t h w e n d i g k e i t e n  f ü r  
sich und i h r e  B r u d e r  annehmen mögen.  „ Noch 
in einem andern Kapitel steht, daß d ie  B r u d e r  ver.  
t rauend dem Almosen nachgehen.  Die nämliche 
Regel enthält auch noch, daß in  den P r e d i g t e n ,  die 
die B r u d e r  h a l t e n ,  i h r  V o r t r a g  g e p r ü f t  und 
r e i n  sey, zum Nutzen und zur A u f e r b a u u n g  des 
V o l k e s , i n  V e r k ü n d i g u n g  der Laster  u nd Tu g e n -  
den, der  Pe i n  und G l o r i e . "  ES ist aber allbekannt, 
baß dieses alles Wissenschaft voraussetzt, die Wissenschaft 
das Studium erheischt, die Uebung aber des ordentlichen 
Studiums ohne den Gebrauch der Bücher nicht möglich ist. Aus 
welchem allem genugsam erhellet und zwar aus der Regel 
selbst, daß zur Kost, Kleidung, zum Gottesdienst und zum 
wissenschaftlichen Studium, der nothwendige Gebrauch der 
Dinge erlaubt sey.

ES leuchtet also auch sicher, dem Gesagten zu folge, allen 
Verständigen ein, daß die Regel, eine solche Entäusserung 
betreffend, nicht nur haltlich, möglich und erlaubt, sondern 
verdienstlich und vollkommen sey; und um so verdienstlicher, 
jemehr ihre Brenner sich durch diese, um Gotteöwillen 
gemachte, Entsagung so, (wie gesagt,) vom Zeitlichen losreißen.



Bei wem das Eigenthum jener Sachen sey, 
die den Brudern erlaubt sind.

Zu dem, da die Bruder selbst nichts, weder für sich inS 
besondere, noch auch für ihren Orden ins gemein, erwer
ben können; und wenn ihnen etwas um Gotteswillen darge- 
bracht, zugelassen, oder geschenkt wird , man vermuthen 
muß, die Meinung und der Wunsch des Darbringers, Zu. 
lasserS, oder SchenkcrS, (wenn nichts audreS ausdrücklich 
gemeldet w ird , )  sey gewesen, eine solche dargebrachte, 
erlaubte, oder geschenkte Sache für hin und weg um GotteS. 
willen zuzulassen, zu schenken und zu opfern , sich ihrer zu 
entlade» und sie aufandere zu übertragen; und da es Neman- 
den giebt, auf den das Eigenthum einer solchen Sache gehö- 
riger an GottcsStatt könnte übertragen werden, als der obev- 
genannte S tuhl/oder die Person des römischen Bischofs, des 
Statthalters Christi, der der Vater aller Gläubigen und ohne. 
hin schon inö besondere der Mtnderbrüder ist; damit das 
Eigenthum solcher Sachen nicht im Ungewissen bleibe; da ja 
der Sohn dem Vater, nach jedem Verhältniß, der Knecht 
dem Herrn und der Klostermann dem Kloster erwerben, was 
sie durch Opfer, Ueberlassung , oder Geschenke erwerben: so 
übernehmen W ir aus apostolicher Gewalt über Uns und die 
römische Kirche das Eigenthum und die Herrschaft aller Ge. 
rätschaften und Bücher, wie auch aller beweglichen, gegen-
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wältigen und künftigen Sachen, derer Gebrauch (  näm- 
lich ohne Recht dazu zu haben,) dem Orden , oder denBrü- 
dern selbst erlaubt ist, zu haben, was auch Unser Vorfahrer 
Pabst JnnocentiuS V II. bekanntlich gethan hat; und W ir 
bestätigen durch gegenwärtige Verfassung, die immerhin in 
Kraft bleiben soll, daß fie vollkommen und frey UnS und der 
Kirche selbst angehören.

Ueber das übernehmen W ir gleichfalls, vermöge der nem- 
lichen Vollmacht, als zu Unserm und zu besagter Kirche 
Recht, Herrschaft und Eigenthum gehörend, die, den Brü- 
dern, auö verschiedenen Almosen gekauften, und geopfer- 
ten , oder zugelassenen Plätze, unter was immer fürAusdrü- 
ckcn, ( obwohl die Brüdcrsich in Acht nehmen müssen, daß 
sie sich nicht solcher Ausdrücke bedienen , die ihrem Stande 
nicht angemessen s ind ,) sie mögen besagte Plätze ganz oder 
nur theilweise gebrauchen, die Eigenthümer mögen sich 
etwas oder nichts davon vorbehalten haben.

6. Jene Plätze aber oder Häuser, die von einer Person, 
oder von einer Gemeinde den Brüdern zur Wohnung gänzlich 
zu-oder Hingegeben werden sollen, (wenn die Brüder selbe nach 
dem Willen des Antragenden wirklich beziehen,) sollen sie 
nur so lange bewohnen, als der Zulassende es erlaubet: sollte 
aber dieser seinen Willen ändern, so sollen sie selbe auf die 
erste Anzeige verlassen; die Kirchen aber und Bethäuser, die zu 
der Kirche gehören, wie auch die Friedhöfe sowohl gegen- 
wärtige als künftige nehmen W ir in Unser und der römischen 
Kirche Recht und Eigenthum, ausgleiche Weise und Vollmacht, 
a u f; von der Herrschaft aber oder dem Eigenthum obiger 
Plätze wollen W ir weder Uns, noch der römischen Kirche 
etwas vorbehalten, W ir geben dann Unsre oder der römischen 
Kirche Beyfall besonders zu erkennen. Und wenn sich der Ei
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genthümer bei der Zulassung die Herrschaft dieser Plätze 
selbst vorbehalten hat; so soll eine solche Herrschaft durch das 
darin Wohnen der Bruder/ nicht an die oft benannte Kirche 
übergehen, sondern vielmehr ganz frey dem Zulassenden 
bleiben.

4. Zu dem sollen sie weder Geräthschaften, noch etwas 
anders von solchen Dingen / deren Gebrauch zur Rothwen- 
digkeit und zur Verwaltung der Aemter ihres Standes/ihnen 
zu haben erlaubt ist/ (  denn nicht aller Sachen Gebrauch 
sollen sie haben, wie gesagt / )  zu einigem Uberfluße/ Reich- 
thum / oder Menge / in der Absicht/ um sie zu verhandeln oder 
zu verkaufen / annehmen; auch nicht unter dem Schein der 
Vorsicht für die Zukunft/ noch unter einem andern Vorwand: 
vielmehr erscheine bei ihnen / in Hinsicht der Herrschaft eine 
vollkommene Entsagung/und im Gebrauch nur die Nokhdurft. 
Hierüber aber sollen die Minister und Custoden / sowohl ins
gemein / als auch zerstreut in ihren Verwaltungen und Be- 
zirken / nach dem Bedürfniß der Personen und der O rten, 
mit Bescheidenheit verordnen: indem zuweilen die Beschaffen, 
heit der Personen / die Verschiedenheit der Zeiten, die Lage 
der Orte, und noch andere Umstände erfordern, daß man 
mehr, oder minder, oder anders Vorsehung thue. Dies soll 
aber so geschehen, daß in ihnen und in ihrem Thun allzeit 
die hl. Armuth erscheine, wie sie eS in der Regel selbst sich 
auferlegt finde».

—  —
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Von den Geldalmoftn.

1. Uebrigenö, da es in der nämlichen Regel unter einem 
strengen Gebothe untersagt ist, « daß die B r u d e r  weder 
durch sich selbst noch durch Ande r e /  a u f  waS 
i mmer  f ü r  eine Weise / Gel d  ode r  G e l d e s  
W e r t h  emp fangen ;  „ und da die Bruder dieses auf 
immer zu halten wünschen/ und wegen der ihnen aufer
legten Verbindlichkeit halten müssen: damit sie in Haltung 
eines solchen Gebothes auf keine Weise sich beflecken/ und der 
Brüder Gewissen auf keinerlei) Art bennruhiget werden/so 
fassen W ir/ der Verläumdungen wegen / gegenwärtigen Ar
tikel »och gründlicher auf/ als Unsere Vorfahrer gethan ha- 
den / wollen ihn mit deutlichern Bestimmungen durchgehen / 
und sagen vor allem / daß die Brüder selbst sich enthalten von 
Leihvertrag; da ihnen dieses in Betracht ihres Standes 
nicht erlaubt ist. Doch für eine Genügeleistnng, die zu ma
chen ist/ für ihre Nothwendigkeiten / die zu Zeiten einfallen, 
( für die man / im Abgänge der Almosen, alsdann mit selben 
nicht füglich genug thun k..nn,) können sie, ohne einige Ver
pflichtung anf sich zu nehmen, sagen, daß sie getreulich 
trachten wollen, damit durch Almosen, oder durch andere 
Freunde der Brüder eine solche Genugthuung erfolge.

2 . I n  diesem Falle sollen die Brüder Sorge tragen, daß 
der , der das Almosen geben w ird , cS durch sich selbst, oder
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durch einen andern ausgebe; welcher aber nicht von denBrü. 
dern soll benamset, wennS nicht  seyn m u ß ,  son. 
der» vielmehr vom Almosengeber selbst nach seinem Gefallen 
kann angenommen werden, zur Bezahlung des Ganzen, oder 
eines Theils, wie eS ihm der Herr eingeben wird. Wenn 
er aber dieses selbst nicht thun wollte, oder nicht könnte, 
entweder weil er nicht Zeit hätte sich aufzuhalten, oder 
am Orte keine Kenntniß hätte von vertrauten Personen, um 
ihnen dieses Geschäft zu überlassen, oder aus was immer 
für einer andern Veranlassung oder Ursache eS sey r so er. 
klären W ir und sagen, daß dieses die Reinheit der Regel 
keineswegs verlezt, noch auf einige Art ihre Beobachtung 
beflecket, wenn die Brüder selbst ihm Einen oder den Andern 
oder auch Mehrere anzeigen, nennen oder auch vorstellen, 
dem, oder denen, wenn eS dem Geber des Almosens gefällt, 
und sie, für die unken beschriebenen Verwaltungen, von ihm 
feine Einwilligung haben, die genannte Vollziehung könnte 
übergeben werden so zwar, daß die Herrschaft, das Eigen, 
thum und der Besitz des Geldes, ganz, frey und frank beim 
Geber verbleibe so, daß er die Vollmacht hat, das Geld zu- 
rück zu fodern so lange, bis eS in die bestimmte Sache ist ver. 
wandelt worden und so, daß die Brüder gar kein Recht, we. 
der zum Geld noch zur Verwaltung noch zur Ausgabe haben; 
noch auch daß sie wider die Person, seye sie von ihnen be. 
namse: worden oder nicht, seye sie, wer sie wolle, in . oder 
ausser Gericht, weder eine Handlung noch Betreibung, oder 
ein anderes Recht, die Person mag sich in ihrem vorgcmeld. 
ten Auftrage benommen haben, wie sie will. Dannoch ist den 
Brüdern erlaubt, der genannten Perlon ihre Nothwendig, 
ketten anzuzeigen , aufzuzählen und vorzulegen, und sie zu 
b i t t e »  , sie möchte zahlen. Sie können die nämliche Person 
auch wahrnen und bewegen, daß sie die ihr anvertraute 
Sache treu verwalte, und durch die redliche Vollziehung das
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Heil ihrer eigenen Seele besorge. Jedoch, wie gesagt, sollen die 
Bruder sich gänzlich enthalten von aller Verwaltung, Aus- 
spendung des nämlichen Geldes, und von jeder gerichtlichen 
Handlung oder Betreibung gegen besagte Person.

Z. Im  Fall aber eine solche Person, seye sie von den 
Brudern genannt worden oder nicht/ wegen Abwesenheit , 
Krankheit, Weigerung , oder Entfernung von dem O rte , wo 
die Bezahlung zu machen, oder die Genugthuung zu leisten 
wäre, selbst sich nicht dort hinbegeben w ill, oder sich nicbt 
hinbegeben kann r so können die Bruder wieder mit gutem Ge
wissen eine oder die andere Person an der ersten Platz nen
nen und ( wenn sie zum ersten Geber nicht können oder 
nicht wollen gehen,) mit ihr im übrigen verfahren, w ieW ir 
oben in Hinsicht der ersten erklärt haben. Und da man ver
muthen kann, vorgesagte Genugthuung werde ohne Aufschub 
geschehen, so scheint der Dienst zweyer Stellvertretenden 
Personen (  wie gesagt) insgemein und überhaupt für ge
nannte Vollziehung genug zu seyn. Sollte sich aber zuweilen 
der Fall ereignen, daß, wegen der Entfernung von O rt zu 
Orte, wo die Genugthuung zu geschehen ist, und wegen an- 
dern Bedingnißen oder Umständen, noch mehrere Stellver
tretende (Mittelspersonen) für rathsam scheinen würden, 
so sey auch in diesem Falle den Brüdern erlaubt, (  auf ob- 
gesagte Weise) mehrere Personen, zur Verwaltung dieses 
Dienstes, anzunehmen, zu nennen und vorzuschlagen.

V o n  k ü n f t i g e n  N o t h w e n d i g k e i t e n .

4. Und weil es auch nothwendig und schicklich ist, daß man 
nicht nur für jene Bedürfnisse der Brüder, für welche die Be
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zahlung oder! Genugthuung schon izt geschehen soll , (  wie 
nächst vorher ist gesagt worden , )  sondern auch für die nächst, 
künftigen, vernünftige Vorsorge treffen, es mögen dann sol- 
che Nothwendigkeiten lseyn, die unmittelbar können bezahlt 
werden, oder solche, ( deren es aber verhältnißmäßig wenige 
giebt,) welche sich ihrer Natur nach, nothwendig auf die Länge 
der Zeit erstrecken, wie da sind daS Bücherschreiben, das 
Bauen der K irchen und Wohnungen, das Anschaffen der Bü
cher und Tücher von weit entlegenen Orten und der gleichen, 
wenn nun derlei eintreffen; so erklären W ir ,  daß die Brü- 
der auch h ier, wie in den vorgenannten Fällen, sicher und 
ohne Verlezung des Gewissens verfahren können, wenn sie 
nur in den genannten Schranken der Nothwendigkeit bleibcn.- 
nämlich daß sie in den genannten sowohl entfernter- als nächst- 
künftigen Nothwendigkeiten, die entweder von Seite des 
Almosengebers, oder von Seite der Mittelsperson verschoben 
werden , in Allem und durch Alles, wie gesagt, verfahren.

I n  jener Nothwendigkeit aber, die um gehoben zu werden, 
einen länger» Zeitraum erfordert, obwohl sie izt schon an- 
fangt, erklären W ir, sowohl um der Reinheit der Regel, als um 
der zur Regel Verpflichteten willen, daß sich die Brüder beim 
Almosengeber oder seinem Gesandten bestimmt erklären, er 
wolle von der Güte seyn, und das Eigenthum des Almosens 
so lange behalten , bis es zum bestimmten Gebrauche werde 
verwendet worden seyn, durch was für und wie viele Hände 
und wie weit es in zwischen immer kommen möge so, daß 
A lles, waö gesch.eht, in seinem Namen und nach seinem 
Willen geschehe.

Zur größern Klarheft all des Vorgesagten erklären W ir 
durch gegenwärtige immer gelten sollende Vorsichtsverord
nung, daß dies A lle s ,  was gekauft und bezahlt w ird , nicht
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verstanden oder ausgelegt werde, als geschehe e§ durch die 
Bruder oder in ihrem Namen, waö wider die Reinheit der 
Regel und den Stand ihres Ordens wäre; da es ja genug 
erklärt ist worden , daß den Brudern nicht nur der Empfang, 
das Eigenthum, die Herrschaft und der Gebrauch, sondern 
selbst die Handhabung ganz fremd seyn solle O .

W as zu thun  sey,  wenn der  G e b e r  des 
A lmosens  s t i rb t .

Im  Falle aber der Geber des Almosens sterben sollte, ehe 
das Geld mit der zum Gebrauche oder Besitze erlaubten Sa
che ist verwechselt worden; so ist zu wissen, ob der Geber 
bei Lebzeiten sich ausdrücklich erklärt habe, daß sein Verwal
ter selbst das Geld zum nothwendigen Gebrauche der Bruder 
ausgeben solle, er selbst möge inzwischen leben oder sterben; 
in diesem Falle können die Brüdcr für die Anwendung sol
chen Geldes zum Verwalter Zuflucht nehmen, wie sie zum

( i )  Anmerkung: Die Berührung, der Empfang und die Aufbe- 
Wahrung, nicht wie ein Besitzer, sondern wie ein Aufbcwab» 
rer eines ihm anvertrauten Geldes, soll nicht darum fremd 
sey», weil cS ein Akt LcS EigclhumS i ü , sondern wegen 
der Gefahr der Anhänglichkeit und dem Schein. LeS Eigen- 
genthumS. Also kann cS in der Noth erlaubt werden, und 
ist erlaubt worden. Nicht der natürliche, sondern der bürger
liche Empfang ist in der Regel verbothen. Innooentlu^ X I .

^ 3



Geber selbst nähmen, wenn er noch am Leben wäre; un- 
erachtet der Geber Erben znrückgelassen hätte/ und diese 
dawider wären.

W as zu t h u n  sey m i t  dem G e l d /  das nach abge- 
gethaner  N o t h  noch ü b r i g  b le ib t .

Weil W ir für die Reinheit dieses Ordens mit innigster 
HcrzenSzuneigung eifern / so können die Brüder den Geber 
des Geldes für obgenannte bestimmte Nothwendigkeiten 
bitte» / er möchte erlaube»/ daß man das etwa überbleibende 
für andere Nothwendigkeiten verwenden dürfe. Erlaubet 
er es nicht; so soll das Ueberbleibendc demselben zurücker. 
stattet werden. Die Brüder aber sollen sich schon vorher in 
Acht nehme«/ wissentlich nicht etwa einzuwilligen/ daß 
niehr Geld zugelassen werde / als muthmaßlich nothwendig ist.

Und weil in der ernsthaft gemeinten Auslegung des vor
gesagten/ der Geber oder Abnehmer leicht irren könnte/ da
mit W ir noch deutlicher und sicherer Sorge tragen für den 
Nutzen der Geber/ die Reinheit des Ordens und auch für 
die Einfalt einiger Schwachen: so erleutern W ir in gegen- 
wärtiger und unverbrüchlich gelten sollender Consiitution 
jenen S in n / der zwar für die Verständigen schon klar genug 
wäre/ noch deutlicher/ und wollen- daß er zur allgemeine» 
Erkanntniß gelange/ nämlich daß- so oft den Brüdern Geld 
zugeschickt oder gegeben wird / diese Uebergabe oder Zusen-
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düng allzeit auf obgenannte Weise verstanden werde (ausser 
der Geber oder Sender würde sich ausdrücklich änderst er
klären;) denn es ist unwahrscheinlich/ daß Jemand / ohne 
ausdrückliche Erklärung/ seinem Almosen ein solches Beding- 
niß beylegen wolle / wodurch der Geber selbst des Verdien
stes/ oder Jene/ denen er Willens ist / durch ein solches Ge
schenk beizuspringei,/ entweder des Erfolges/ oder der Ge, 
ivissensreinheit/ beraubet werden.

T x M e L .

Von dem, was den Brüdern Testamentsweis 
hinterlassen wird.

Zudem - weil zuweilen in den letzten Willen einige Sachen 
auf verschiedene Arten den Brüdern selbst vermacht werden 
und / was damit zu thun sey / weder von der Regel/ noch von 
Unsern Vorfahrn erklärt w ird/ damit auch hierüber in Zu
kunft kein Zweifel mehr obwalte/ so treffen W ir Vorsehung/ 
daß/ sowohl für der Verordner/ als der Brüder Gewissen 
sesorget werde; und W ir erklären / verordnen und sagen: 
daß/ wenn der Testamcntmacher in seinem Vermächtnisse eine 
solche Weise würde ausdrücken/ nach der den Brüdern, laut 
ihrem Stande/ nicht erlaubt wäre/ es anzunehmen/ wie 
wenn er ihnen einen Weinberg oder Acker zum anbauen/
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oder ein Haus zum verniielhen, oder dergleichen Worte in 
solche» Fällen brauchen oder solche Bedingnisse, in Hinter
lassung, sich vorbehalten würde, die Bruder sich von einem 
solchen Vermächtnisse und dessen Annahme gänzlich enthalten 
sollen. Wenn aber der Testator ein den Brudern erlaubtes 
BedingSniß setzt, wie wenn er sagen würde: „ Ic h  vermache 
„das Geld, damit es für der Brüder Nothwendigkeiten aus- 
ggcgcben werde; oder ein HauS, einen Acker, oder Wein- 
„berg und d. gl. zu dem Zwecke, daß es durch eine bestimmte, 
„oder durch mehrere taugliche Personen aus unbeweglichem 
„zu beweglichem und vcrbrauchbarem Gut gemacht, und das 
„daraus gelöste Geld für die Gebäude, oder andere Nothwen
digkeiten der Brüder verwendet werde;" oder wenn er im 
Vermächtnisse auch noch andere derlei Worte gebrauchte. In  
diesem Falle erklären W ir ,  daß, soviel die Brüder angeht, 
alles das beobachtet werde, was oben^durch Unü über die 
Geldalmosen ist erklärt worden (ohne die Noth und den mäßi. 
gen Gebrauch der Brüder ausser Acht zu lassen,) und die 
Erben sowohl, als die Vollzieher solcher Vermächtnisse sollen 
sich in Auslieferung derselben willig erzeigen, nicht minder 
sollen sich jene Vorgesetzte und Weltliche, denen Rechts - 
oder Gebrauchswegen diese Besorgung zusteht, ihrem Amt- 
gemäß dazu bereitwillig erzeigen, den frommen Willen der 
Verstorbenen zu erfüllen, (wenn es sich schicken wird.) Denn 
auch W ir selbst sind darauf besorgt, daß auf allen erlaubten 
und der Regel nicht zuwiderlaufenden Wegen gesorget werde, 
damit der Bcgierlichkeit der Erben gcsetzförmig Einhalt ge- 
than werde, um nicht die fromme Absicht der Verstorbenen 
vernichten, und die dürftigen Brüder selbst der willkommc- 
nen Hülfe entbehren zu lassen.
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Von den unbes t i mmt  h i n ter l assenen Vermacht ,  
nissen.

  ---

Wenn aber den Brudern selbst etwas vermacht wird ohne 
nähere Bestimmung; so wollen und gebiethen W ir durch ge. 
genwärtige, allzeit geltensollende Verfassung, daß dieses so 
unbestimmt hinterlassene Vermächtniß in allem und durch 
alles so verstanden und angewendet werde, wie W ir oben 
über die Meldalmosen ausgedrückt haben, daß solle beobach' 
tct werden: nämlich daß eS den Brudern auf erlaubte Art 
hinterlassen zu seyn verstanden werde so, daß weder der V e r- 
mächt er des Verdienstes, noch die Bruder des Erfolges des 
Vermächtnisses beraubet werden.
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Von der Vertauschung der beweg
lichen Sachen.

Weil eö sich aber einigemal ereignet, und auch zuträglich 
ist, daß Bücher und andere bewegliche Dinge, die znm Ge- 
brauch des Ordens und der Bruder sind, und derer Eigen, 
thum a ls  der vorgenannten Kirche (und Niemand anders) 
zugehörend anerkannt wird, verkauft oder vertauscht werden; 
so erlauben W ir nach der nämlichen Vollmacht, um für den 
Nutzen und die Gewissen der Brüder zu sorgen, daß die 
Vertauschung dieser Sachen in solche, die den Brüdern zu 
gebrauchen erlaubt sind, geschehe durch die Verordnung oder 
Erlaubniß der Generalen und Provinzialen, die sie im all- 
gemeinen, oder besondern geben können; welchen W ir auch 
die Vollmacht geben, diese Dinge zum Gebrauche zu bestim. 
men. Wenn es sich aber zuträgt, daß derlei Dinge um 
einen geschätzten Preis verkauft werden; so wollen W ir und 
verordnen, da den Brüdern selbst, sey eS durch sich, oder 
durch andere (laut der Regel) Geld zu empfangen verbothen 
ist, daß solches Geld oder GeldSwerth empfangen und für 
den Brüdern erlaubte Dinge ausgegeben werde durch den 
Prokurator, der vom heil. Stuhle, oder vom Cardinal- 
Statthalter in Regierung des nämlichen Ordens, bestimmt



werde, und zwar nach den Bedingnissen, die oben von den 
lauffenden und nächstkünftigen Nothwendigkeiten sind ange. 
geben worden.

V o n  Verschenkung g e r i nge r  Sachen.

Von geringen, beweglichen Dingen, die nicht von großem 
Werthe sind, sey den Brudern durch Unsere gegenwärtige 
Constitution erlaubt, in - und ausser dem Orden Andern 
Geschenke zu machen, wenn eS aus frommer oder andächti
ger, oder einer andern vernünftigen Absicht geschieht, und 
sie hierfür von ihren Obern die Erlaubniß erhalten haben, 
alles geschehe nach dem, was von den Brudern in den Ge
neral. oder Provinztal-Kapiteln ist beschlossen worden, so- 
wohl in Bestimmung der Geringfügigkeit, oder nicht Kost- 
barkeit der Dinge und ihres Werthes, alü auch der vorge. 
nannten Erlaubniß, nämlich von welchen und wie diese müße 
erlangt werden.

----
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Von den Kleidern der Bruder.

Obwohl in der Regel steht, daß „d i e  B r u d e r  einen 
Rock m i t  der Capuze und einen andern ohne 
Capuze haben; "  und es augenscheinlich die Meinung 
des Stifters gewesen zu seyn scheint, daß ste ohne Noth 
nicht mehrere gebrauchen; so erklären auch W ir, daß die 
Bruder, mit Erlaubniß der Minister und Custoden, sich 
mehrerer bedienen können, welche Erlaubniß ste mir ein
ander oder jeder für sich in seinem ihm anvertrauten Ge- 
biethe ertheilen können, wie ste es, nach erwogenen Be- 
dürfnissen und andern Umständen, die nach Gott und der 
Regel abzuwägen find, für gut finden werden. Auch soll 
dieses keinen Schein haben, als weichen ste hierin von der 
Regel ab; da eS ja auch in dieser selbst ausdrücklich heißt: 
„ D i e  M i n i s t e r  und Custoden sol len f ü r  die 
No t hwend i gke i r en  der K r ank en  und f ü r  die 
K l e i du n g  der B r ü d e r  f l e i ß i g e  S o r g e  t r a g e n  
nach O r t e n ,  Zei ten und ka l t en  Ländern . "

Und obschon genannte Regel sagt, daß diese Sorge nur 
den Ministern und Custoden obliege, und das Wörtchen 
n u r blos die Minister und Custoden zu begreifen scheint, 
und so die Uebrigen im ersten Anblicke ausgeschlossen zu
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seyn, könnte geglaubt werden; so müßen W ir gleichwohl 
Rücksicht nehmen auf die Zeit, in der die Regel gegeben 
wurde: da waren noch wenige Brüder, so daß zur Her. 
beischaffung dieser nothwendigen Sachen, vielleicht die M i. 
nister und Cuftoden genugsam schienen; dannoch, betrachtend 
dazu noch die Vermehrung der Brüder und die Umstände 
der jetzigen Zeit, wie auch die Unwahrscheinlichkeit, daß 
der hl. FranziSkuS als S tifter den Ministern und Custoden 
eine unmögliche Last habe aufladen wollen, noch die Brüder 
selbst, zu Folge dieser Unmöglichkeit, das Nothwendigste 
habe wollen entbehren lassen; so geben W ir zu, daß die 
Minister und Custoden diese Sorge auch Andern übergeben 
können; welche dann dieselbe laut der Regel eben so sorg. 
faltig und steißig tragen sollen.

C r M e L .

Von der Weift zu arbeiten.

ES ist in der Regel enthalten, daß " d i e  B r ü d e r ,  
denen der H e r r  Gnade zu arbe i t en  v e r l i e h en  
h a t ,  t r e u  und andächt i g a rbe i t en  so l l en ,  so 
daß der M ü ß i g g a n g  a ls  der  S e e l e n f e t n d  aus- 
geschlossen,  und der Geist des Gebe t hes  und 
der Andacht  n i ch t  ausgelöscht  w e r d e . "  Und
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weil aus diesem Worte Einige boshafter Weise bis dahin 
gesucht haben, die Bruder alö Müssiggänger und Ueberlreter 
der Regel zu beschuldigen; so wollen W ir diese frechen 
Angriffe verhindern, und erklären hiemit, daß die obigen 
Worte und die Redensart, unter der hier den Brudern die 
Arbeit auferlegt w ird, genau betrachtet, die Meinung des 
Stifters gar nicht zu enthalten scheinen, daß er auch Jene, 
welche dem Studium obliegen, welche den Gottesdienst und 
die Aemter zu verwalten haben, der Handarbeit unter- 
werfen, oder gar nur auf diese habe einschränken wollen, 
da sowohl nach dem Beispiele Christi als vieler heiliger 
Väter diese Arbeit des Geistes um so höher zu achten ist, 
jemehr Das , was der Seele ist, dem Körperlichen vorzu
ziehen ist.

Wohl aber erklären W ir, daß obige Worte die übrigen Bru
der angehen, welche nicht Geistesarbeiten haben, damit sie 
niemal müsstg seyn; es sey dann, daß sie die erster« Brüder be
dienen , oder daß es solche wären, die die ungewöhnliche, vor- 
trefliche Gabe derBeschauung und des Gebethes hätten: solche 
wären billig der Handarbeit enthoben. Auch Jene, welche de- 
nen'abwarten, die studieren, den öffentlichen Gottesdienst und 
die Aemter versehen, verdienen, obwohl ffe selbst nicht studie
ren, den Gottesdienst und die Aemter nicht versehen, den Le
bensunterhalt mit den Andern: Dieses wird noch bekräftiget 
durch jene gerechte Verordnung, welche der unermüdete Krie
ger David nach aller Billigkeit machte, daß nämlich denen, 
die zum Kriege gehen und jenen, die den Troß hüten, ein glei
cher Sold gegeben werde. * )

*) 1 ke§. so, 24.
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LL» TMÄel.

V on  den P red ige rn .

Dieweil eS aber in der Regel auch ausdrücklich heißt, daß 
die B r u d e r  nicht  p red igen  in dem B i s t h u m e  
eines Bischofes,  da es i hnen von selbigem wäre 
un t e r sag t  worden;  so bleiben W ir hierin bei der Regel, 
und behalten dannoch Unsere apostolische Vollmacht Uns vor, 
und sagen, daß der vorige Ausdruck nach dem Buchstaben, 
wie ihn die Regel selbst angicbt, beobachtet werde: es wäre 
dann durch den apostolischen S tuhl hierüber, zum Vortheil 
des christlichen Volkes etwas anders erlaubt oder verordnet 
worden, oder würde in Zukunft etwas gestattet oder verord
net werden.

Und weil in dem nämlichen Kapitel der Regel unmittel- 
bar folget, daß »durchaus keiner aus den B r ü d e r n  
sich ge t raue ,  dem Vo l ke  zu p red i gen ,  er sey 
dann vom Gen e r a l m i n i f t e r  e x a m i n i e r t  und ap.  
p r o b i e r t  wo r den ,  und eö sey i hm von diesem 
das P r e d i g t a m t  a u f e r l e g t  w o r d e n : "  so erlauben 
W ir, betrachtend sowohl den ehemaligen Zustand des Or- 
dens in Bezug auf die geringe Zahl, als die nun sehr 
herangewachsene Zahl, wie auch den Seelenvortheil, (war
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der Zweck is t,)  daß nicht nur der General die znm 
predigen bestimmten Bruder cxaminiren und approbiren, und 
ihnen die Erlaubniß zu predigen, geben können, nämlich 
in Bezug auf die Tauglichkeit und die Erlaubniß, was in 
der Regel steht; sondern daß auch die Provinzialminister 
in ihren Provinzialkapiteln, mit den Definitoren, das näm- 
liche thun dürfen, was, wie es heißt, schon wirklich in 
der Uebung ist, und zu ihren Privilegien gehört. Diese 
Erlaubniß können zwar die ersten zurückrufen, untersagen 
und einschränken, wie, und wann eS ihnen gut scheinen 
wird.

Von der Weise, Bruder in den Orden 
aufzunehmen.

Weil eS auch zu Unsern wirksamen Wünschen gezählt 
w ird ; daß das Heil der Seelen zur Ehre Gottes befördert 
werde, und besagter Orden, durch den der Sinn der christli. 
chen Religion ununterbrochen zur göttlichen Liebe entfiam- 
met w ird, an Verdienst und Anzahl zunehme; so geben W ir 
es zu, und bestätigen die Bewilligung durch gegenwärtige
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Verordnung/ daß nicht nur dem General/ sondern auch den 
Provinzialministern erlaubt sey/ Personen/ die auö der 
Welt fliehen/ als Brüder aufzunehmen/ welche Erlaubniß 
der Provinzialen der General/ nach Gutbefinden/ einschrän. 
ken kann. Die Stellvertreter der Provinzialen aber haben 
zu wissen/ daß sie diese Erlaubniß AmtShalben nicht haben, 
sie werden ihnen dann durch den nämlichen Provinzialmi- 
nistcr besonders und ausdrücklich gegeben, (was W ir erklären, 
daß sie nicht nur ihre« Vikarien, sondern auch andern erlau- 
bcn können.) Auch sollen nicht Alle ohne Unterschied zum 
Orden zugelassen werden, sondern nur Jene, die die Ge- 
lehrtheic, Tauglichkeit oder andere Umstände empfehlen, 
dem Orden nützlich seyn, sich und Andern durch ein ver- 
dienstliches, erbauliches Leben das Wohl befördern können.

Wer aufs Generalkapitel gehen solle.

WciterS auf jenen Zweifelder Brüder des besagten Ordens, 
ob deßwegen, weil eS in der Regel heißt, „ daß  nach Ab- 
leben des G e n e r a l m i n i s t e r s  von d e n P r o v i n z i *  
a l m i n i s t e r n  und Custoden im P f i n g s t k a p i t e l
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e in  Nach fo lger  e r w ä h l t  w e r d e / " alle Custoden zum 
Generalkapitel gehen müssen; oder damit alles ruhiger vor 
sich gehe / ob eS genug sey/ daß von jeder Provinz Einige/ 
die der übrigen Stimmen mitbringe»/ gegenwärtig seyen? 
antworten W ir/ daß nämlich die Custoden einer jeden 
Provinz aus ihrer Mitte einen bestimme«/ den sie mit ihrem 
Provinzialminister für sich aufs Kapitel schicken/ und ihm 
ihre Stimmen und Stellen übergeben. Was/  wenn sie 
durch sich selbst werden gethan habe»/ W ir für gut befun
den haben/ gut zu heissen. Was auch Unser Vorführer 
Gregor IX . soll geantwortet haben.

Vom Ein - und Zugang in und zu. den 
Frauenklöftern.

' Endlich/ weil in der Regel steht/ daß »die B r ü d e r  
n i ch t  i n  d ie F r auenk l ös t e r  e ingehen/  ausse r  
j e n e /  welchen von dem apostol ischen S t u h l e  
dazu e ine besondere E r l a u b n i ß  w i r d  e r t h e i l t  
worden seyn ; "  obschon die Brüder bis itzt geglaubt 
habe«/ dieses sey nur von den Klöstern der Clausurirten 
armen Klosterschwestern zu verstehen; da der römische S tuhl
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für diese eine besondere Sorge trage; und geglaubt w ird/ 
daß dieses sey zu verstehen gegeben worden in einer gewissen 
Constitution durch die Provinzialminister im Generalkapitel, 
zur Zeit, als der hl. FranziSkuS noch am Leben war,  
nachdem er dieMegel gegeben hatte: so haben die Bruder 
dannoch verlangt, Gewißheit zu erhalten, ob dieses überhaupt 
von allen Klöstern zu verstehen sey, da die Regel keine Aus
nahme macht, oder nur von den Vorgenannten. Darauf 
antworten W ir nun, daß dieses überhaupt für alle Weiber
klöster verbothen sey. Und unter dem Worte Kloster wollen 
Wir verstanden wissen die Clausur, die Häuser und die 
innern Werkstätte also, daß die Brüder an andere Orte, wo 
die Weltmenschen zusammen kommen, des Predigenö- oder 
Almosenbettlenswegen gehen können, wenn ste als, kluge und 
taugliche Brüder, von ihren Obern dazu Erlaubniß, erhalten 
haben, die Klöster der oben genannten Clausurirten allzeit 
ausgenommen, zu denen Niemand der Zugang gestattet wird, 
ohne besondere Erlaubniß des nämlichen Stuhles. Welches 
auch der nämliche Vorfahrer Gregor IX . im gleichen Falle 
soll geantwortet haben.
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LM» TetReL.

Ob die Bruder auch zum Testament unsers 
hl. Vaters Franziskus verpflichtet seyen.

Uebrigens heißt es auch noch, der Vekcnncr Christi 
Franziskus hl. Andenkens habe am Ende seines Lebens den 
Brudern befolen, (welcher Befehl sein Testament genannt 
w ird ,)  daß die Worte der Regel nicht glossirt, (oder aus« 
gelegt) werden, und (um uns seiner Worte zu bedienen,) 
daß „ man  n i ch t  sage, so oder so so l l  man sie 
vers tehen, "  und er setzt noch hinzu: daß „ d i e  B r ü .  
der au f  k e i n e r l e i  Weise B r i e f e  vom aposto.  
l i schen S t u h l e  b e g e h r e n ; "  mit noch einigen an. 
dern Einschübseln, die nicht leicht könnten gehalten werden. 
Deßwegen sind die Bruder angestanden, ob sie das Testament 
auch halten müssen, und haben den Zweifel durch den näm. 
lichen Vorführer Gregor IX . von ihren Gewissen zu ent- 
fernen gesucht: welcher, (wie behauptet w ird ,) die Ge
fahr der Seelen und die unvermeidlichen Schwierigkeiten 
hierin berücksichtigend, den Zweifel von ihren Gewissen ge- 
hoben hat mit der Erklärung, die Brüder seyen zur Haltung 
dieses Gebothes nicht verbunden, welches, ohne Einwilligung 
der Brüder und vor allen der Minister, die es alle anging, 
nicht verbinden konnte, auch seine Nachfolger konnte es 
auf keinerlei Weise verbinden, indem der Gleiche auf den 
Gleichen keine Gewalt hat. W ir aber finden für gut, an 
gegenwärtigem Artikel nichts zu ändern.
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LN. T^tUrl.
Welche von den pabstlichen Erklärungen 

zu halten sey.

Zu dcm huben W ir verstanden/ es seyen von einigen Un- 
sercr Vorfahren / römischen Päbsten/ verschiedene Briefe 
ausgegangen nur Erklärung der Regel selbst/ und dessen/ 
ivaS mit ihr in Verbindung steht; aber auch dieses hat die 
oben genannten bissigen Angriffe gegen die Regel und die 
Bruder nicht abgehalten; und selbst durch Briefe wird der 
Zustand der Bruder in Vielem nicht verbessert; worüber nach
her bei vielen Vorfällen die Erfahrung belehrt hat/ daß man 
dafür aufö Reu? / oder auf andere Weise nothwendig Vor- 
sorge treffen müßc, Daher/ damit die Verschiedenheit sol
cher Briefe mit dieser Verordnung / oder der in ihnen ent
haltene/ diesem zuwiderlaufende/ Sinn die Bruder in Hak- 
kling des Gesagten nicht verwirre; und damit dem Stande 
und der Haltung der Regel um so vollständiger/ deutlicher 
und sicherer gerathen werde / und zwar in allen und jeden 
Artikel»/ die in der Constitution selbst enthalten sind; und 
obschon selbe Artikel, oder Einiges davon, auch in andern ob- 
gemUhten apostolischen Briefen enthalten ist: so bestimmen 
W j r , daß nur diese Unsere Eonstitutisn, oder Verordnung 
von den Brudern unverletzt und zu allen Zeiten beobachtes 
>v erde.

 —»qxsrLv—  ---- -

4



Von der Kraft, dem Ansehen und der Kund
machung gegenwärtiger Erklärung.

1. Da es nun aus dein Gesagten und andern von 
Uns reif überdachten Gründen, klar erscheint, daß die Regel 
selbst erlaubt, heilig, vollkommen, haltbar und von keiner 
Seite anstössig ist; so bestätigen W ir und bekräftigen sie selbst 
und alles oben Geschriebene von Uns Beschlossene, Ver
ordnete, Gestattete, Verfügte, Festgesetzte, Erklärte, wie 
auch daö Zugesetzte nach aller Vollmacht Unserer apostolischen 
Gewalt, und wollen, daß eö immer in Kraft bleibe: und 
befehlen streng, in Kraft des Gehorsams, daß diese Con- 
stitution, wie alle übrigen Constitutionen, oder Dckretal- 
briefe, in den Schulen gelesen werden.

2. Und weil Einige unter dem Anstriche des ErlaubtseynS 
gar leicht das G ift ihrer Bosheit auf die Brüder selbst und 
die Regel, durch Vorlesungen, Anüleglüigen und Erklärun
gen ausschütten, und den Sinn der Constitution selbst, in 
verschiedene und widrige Sentenzen auslegend, mit eigenen 
Erfindungen verstellen konnten, und dadurch die Verschieden
heit der Meinungen, und durch daö Auöeinandcrreiffen dessen, 
was nur im Zusammenhang recht kann verstanden werden,
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viele noch fromme Seelen veklvickclt, selbst vieler Herzen von 
-er Annahme des Ordens abgehalten werden könnte: so 
zwingt Uns die Verkehrtheit solcher schwachsichtiger Mensche»/ 
ihnen den Weg dazu zn versperre«/ «nd denen/ die diese 
Constitution vorlesen / einen richtigen AnSlegungSgang vor- 
zuzeichuen. Daher gebieten W ir unter der Strafe des Ban- 
neS/ und der Beraubung des Amteö und der Pfründe ernst
haft / daß / wer im Falle ist / gegenwärtige Constitution zn 
lesen / er selbe so getreu nach dem Buchstaben auslege/ wie 
sie ist gegeben worden/ und weder Vergleichungen noch Ge
gensätze/ weder verschiedene noch widrige Meinungen von 
den Lesern oder Auslegern auf einerlei Weise angebracht 
werden. Auch Wortglossen oder Auslegungen sollen über 
diese Constitution keine gemacht werden/ als etwa solche / wo
durch daö Wort oder der Wortsin» oder die Constrnktion/ oder 
auch die Constitution selbst/ wie durch eine Sprachlehre nach 
dem Buchstabe«/ oder verständiger/ ausgelegt werde. Noch soll 
der S inn durch den Leser im Mindesten verdreht werden, 
oder auf etwas Anders übertrage»/ als der Buchstabe selbst 
lautet.

Z. Und damit vorgenannter S tuhl wider solche Schmäher 
nicht mehr auftreten müsse / so befehlen W ir auf das strengste 
Allen und Jeden, wessen VorzngeS, GradeS und Standes sie 
immer seyen, daß sie weder gegen die genannte Regel, noch 
gegen den Stand der Brüdcr, noch auch gegen das von Uns Fest
gesetzte/ Verordnete, Gestattete/ Beschlossene/ Erklärte/ Zuge
setzte, Gutgeheißene und auch Bekräftigte / lehren, schreiben, 
bestimmen, oder nachtheilig reden, sey es öffentlich oder heim- 
lich; sondern wenn bei Jemanden ein Zweifel enstcht, so soll 
er dem vorgenannten ersten apostol. Sitz vorgelegt werden: 
damit anö dem apostolischen Ansehen her die Meinung sich of
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fenbare, dem allein es gegeben ist, hierüber Bcschliißc zu 
machen und daö Beschlossene zu erklären.

/j. Diejenigen aber- welche schriftlich die Constitu- 
tion selbst änderst, als wie W ir gesagt haben, auslegen, 
weiterS die Doktores und Lektoreö, wenn sie öffentlich lehren 
und wissentlich und geflissentlich den S inn dieser Coustilmion 
verfälschen; auch wenn sie Auslegungen, Schriften oder 
Büchlein verfassen, und in den Schulen wissentlich und ge- 
fiissentlich bestimmen, oder predigen wider alles Obgesagte ü- 
berhaupl oder im Einzelnen: so sollen sie wissen, daß der 
Bannfluch auf ihnen liege, den W ir schon jzt fällen: von dem 
Niemand als der römische Pabst lossprechen kann; (waö im- 
mer für k riv ileZ ia , Nachsichten oder apostolische Briefe sie 
haben, unter was immer für Formen oder Ausdrücken, im 
allgemeinen, oder einzelnen sie seyen gegeben worden, waö 
immer für Würden, Stellen, Orden sie tragen, wo es immer 
sey, seyen sie Ordens - oder weltliche Personen, das soll ihnen 
nichts helfen). WeiterS wollen W ir, daß sowohl diese, wi
der die W ir den Bannfluch ausgesprochen haben, als auch die 
andern (wenn es deren geben sollte,) die auf waS immer eine 
Weise wider daS Obcngesagte, oder etwas davon thun würden 
dem gemelkten Stuhle bekannt gemacht werde: damit die, 
welche die vorgeschriebene billige Art nicht vom Verbolheneu 
abhält, wenigst die apostolische Strenge bändigen möge.

ES sey also durchaus Niemanden erlaubt, dieses B latt Un. 
serer Erklärung, Verordnung, Gestaltung, Verfügung, Er
gänzung , Gutheissung, Bekräftigung und Verfassung zu ent
kräften oder frecher Weise dawider zu handeln. Wer es aber 
zu versuchen, sich unterstehen würde, der wisse, daß er die 
Ungnade des allmächtigen Gottes und seiner seligen Apostel 
Petri und Pauli auf sich ziehe.

Gegeben zu Surian den 15. August 1379, im zweiten 
Jahre Unseres Pabsttbums.



ES fängt an die Erklärung der Regel der Minderbrüder, 
herausgegeben vorn Herrn Pabste Clemens V.

Clemens Bischof, ein Diener der Diener Gottes, zu der
Sache ewigem Gedächtniß.

« Ic h  g ieng aus vom Par ad i ese ,  und sprach,  
ich w i l l  den G a r t e n  begiessen. "  (K e o li2 4 ,3 l.)  So 
sagte jener himmlische Ackersmann; welcher, wahrhaft die 
Quelle der Weisheit, das Wort vom Vater,  im Vater 
bleibend, von Ewigkeit geboren, jüngstens in diesen Ta. 
gen, durch die Wirkung des heil. Geistes, im jungfräulichen 
Schooße Fleisch geworden, als Mensch hinausgegangen 
ist an das harte Werk der Erlößnng des Menschengeschlecht 
tes, sich selbst den Menschen zum nachzuahmenden Muster 
des himmlischen Lebens hingebend. Weil aber der Mensch 
häufig durch die Sorgen des sterblichen Lebens hinunterge- 
drückt den GeisteSblick von der Anschauung dieses Musters 
wegwendete; so hat unser wahre Salamon, die Weisheit, der
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Fricdenöfürst auf dem Boden der streitbaren Kirche, unter 
andern Gärten einen gewissen sich znm Garten deö Vergnü- 
genö gemacht, entfernt von den aufgcthürmten Fluthen dieser 
W elt, worin man ruhiger und sicherer der Beschallung und 
Beobachtung der Werke deö Vorbildes obliegen könnte. I n  
diesen Garten ist er selbst hineingegangen, damit er ihn mit den 
scgcnreicheir Wässern der geistigen Gnade und Lehre bcgiesse. 
Und zwar ist dieser Garten das hl. ReligionS-Institut der 
Minderbrüder, der mit den Mauern der OrdenSzuchr rings- 
um umschlossen, in sich mit Gott vergnügt, und mit Söhnen 
wie jungen Pflanzen reichlich geziert ist. Zu diesem Garten 
kommend, schneidet der vielgeliebte Sohn Gottes die Myrrhe 
der abrödtcnden Buße mit Wohlgerüchen, welche durch ihre 
bewunderungswürdigen Annehmlichkeiten auf Alle einen Ge- 
ruch der anziehenden Heiligkeitülicbe verbreiten. Dieses ist 
jene LebenSvorschrifl und Regel deö himmlischen Lebens, wel
che jener ausgezeichnete Bckeuner Christi, der hl. FranziSkuS 
vorgezeichuet, und mit dem Wort und Beispiel gelehrt hat/ 
wie sie von seinen Söhnen solle beobachtet werden.

2 . Weil aber die frommen Bekenner und Eiferer dieser 
hl. Regel, als Zöglinge und ächte Söhne eines solchen Va- 
terö,2 verlangten, wie sie noch verlangen, steiS rein und voll' 
kommengesagte Regel zu hatten; und weil sie erfuhren, daß da
rin  noch immer Einiges zweifelhaften Sinnes enthalten sey: 
so nahmen sie für derer Erklärung ehemals klüglich ihre Zuflucht 
zum Gipfel der apostolischen Würde, um durch ihn, dem sie 
auch durch die Regel selbst unterworfen sind, vergewissert, 
nach gehobenen Zweifeln allen, dem Herrn mit vollkommener 
Klarheit deö Gewissens dienen zu können. Diesen frommen 
und gerechten Bitten haben mehrere Unserer Vorfahren auf 
dem römischen Stuhle, nacheinander, wie eS billig war,gc- 
neigteS Gehör gegeben und, was zweifelhaft schien, erklärt.
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Einiges hoben sie aus / Anderes gaben sie zu / so wie es den 
Gewissen der Brüder/ und der reinen Haltung des Standes 
zuträglich schien. Allein weil zarte Gewissen/ die auf dem 
Wege Gottes vor jedem Abweg erschrecken/ auch da noch eine 
Verschuldung fürchten / wo meistens keine ist/ so sind der vor
genannten Brüder Gewissen noch nicht alle vollends beruhiget/ 
so daß nicht noch hie und da/ über die Regel/ und über An
ders den Stand Betreffendes/ Fluchen von Zweifeln erzeu
get werden und aufsteigen/ wie eS öfters und von sehr Vielen 
öffentlich und heimlich zu Unsern Ohren gekommen ist. Da
her sind W ir durch die Brüder selbst demüthig gebethen wor" 
den/ W ir möchten doch den schon vorhandenen und noch etwa 
zukünftigen Zweifeln zur rechten Zeit noch / nach der gewohn
ten Bereitwilligkeit des apostolischen Stuhles / durch eine 
Erklärung/ abzuhelfen und zu begegnen suchen.

3. Daher/ indem W ir schon von zarter Jugend an / zu 
den Profcssen einer solchen Regel und zum ganzen Orden aus 
frommer Andacht erglüheten; werden W ir nun von der all' 
gemeinen Sorge des obersten Hirten-AmteS/ das ohne Unser 
Verdienst auf UnS liegt/ um so mehr entflammet/ sie mit 
aller Milde zu besorge»/ und mit so größerer Aufmerksamkeit 
zu begünstigen / wie reifer W ir überlegen/ welche reife Früch
ten/ W ir aus ihrem musterhafte» Leben/ und der heilsamen 
Lehre / der ganzen Kirche fort und fort zufliesen sehen: und 
bewegt durch diese fromme Absicht der Bittenden / haben W ir 
das Begehrte um so fleißiger zu besorgen getrachtet; und 
die Zweifel selbst durch mehrere Erzbischöfe und Bischöfe / 
durch Meister in der Theologie wie auch durch andere Gc- 
lehrte/ Vorsichtige und Bescheidene fleißig untersuchen und 
prüfen -lassen. ' )

j )  Dieses ist geschehen im Kirchcnrath ziiWien i» Frankreich



Von Haltung der evangelischen Gebothe 
und Rathe.

4. Da nun der erste Zweifel (nochmal) aus dem entstan» 
den ist, was im Anfange und am Ende der Regel stchr, näni» 
lich: ,»Die Regel  und das Leben der M i n d e r .  
B r u d e r  ist dieses,  näml i ch ,  das hl .  E v a n g e l i um  
unsers H e r r n  Jesu  Chr i s t i  h a l t e n ,  lebend in 
Gehorsam,  ohne E i g e n t h u m  und in Keuschhei t .  
Und unten 2 Cap. Nach vo l l ende tem P r o b i e r j a h r  
a be rs o l l e n  sie zumGehor sam angenommen wer-  
d en , i n de ms i e d i e se ö L e b e n u n d d i e se Re ge l a l l z e i t  
zu hal ten versprechen. "  Und gegen das Ende der Regel 
12 Cap. daß w ir  d ie A r m u t h  und D e m u t h  und 
das hl .  E v a n g e l i u m  unsers H e r r n  Jesu  C h r i s t i ,  
das w i r  fest verheißen haben,  h a l t e n : "  Der Zweifel 
ist nun dieser, ob die Bruder dieses Ordens, kraft der Profession 
ihrerRegel, zu Allem, sowohl zu den Räthen alö Gebothen des 
Evangeliums verpflichtet seyen, indem Einige behaupten, daß sie 
zu Allem verbunden, Andere aber, daß sie nur zu jenen drei 
evangelischen Räthen nämlich „ l ebend  in Gehorsam,  
ohne E i g e n t h u m  und in Keuschhei t ,  und zu jenen, 
die geborhöweise in der Regel stehen, verbunden seyen. Ueber 
diesen Artikel betreten W ir die Fußstapfen Unserer Vorsah.
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kcn  ̂ wollen den Artikel nur in Einigem etwas deutlicher 
machen, und so haben W ir gut befunden auf den gesagten 
Zweifel zu antworten: nämlich da ein bestimmtes Gelübd 
cineü jeden auch wirklich unter das Bestimmte fä llt, so 
kann der, der diese Regel gelobt, kraft eines solchen Ge. 
lübdes, zu jenen Räthen, die nicht in der Regel stehen, 
nicht verbunden werden. Und daß dieses die Meinung des 
seligen Franziükuö des Stifters der Regel gewesen sey, wird 
bewiesen aus dem, daß er einige evangelische Räthe in der 
Regel gesetzt hat, und andere ausgelassen: denn wenn er durch 
jenes W ort, i> die Regel  und das Leben der m in . 
dern B r u d e r  ist d ieses"  rc. die Absicht gehabt hätte, 
zu allen evangelischen Räthen zu verpflichten, so wäre eS 
überflüssig und spaßweiö geschehen, da er einige davon itt 
der Regel ausgedrückt, und andere unterdrückt hat.

2. Da es aber zur Ratur eincö bestimmenden Wortes gehört, 
daß es so das nicht Begriffene davon aus- und alles dazuGe. 
hörige einschlteße: so erklären W ir und sagen, daß die genann- 
ten Brüdcr nicht nur zu jenen dreien Gelübden, so ganz nakt 
und abgeschlossen genommen, kraft der Profession ihrer Re
gel, verbunden werden; sondern sie sind auch verpflichtet, 
alles Das zu erfüllen, waö zu diesen drei genannten Gelübden 
gehört, und die Regel selbst ausdrücklich setzt. Denn wenn sie, die 
Regel versprechend, sich nur genau und blos auf die gesagten 
drei: l e ben d i n  G e h o r s a m ,  ohne E i g e n t h u m ,  und 
in Keuschhei t ,  einschränken wollten, und nicht auch auf 
das, was die Regel enthält und diesen dreien beisetzt: so 
würden sie umsonst und eitel jene Worte aussprechen: Ic h  
verspreche diese Rege l  a l l z e i t  zu h a l t e n ;  weil so 
aus diesen Worten für sie keine Pflicht hervorgienge. Dem. 
nach ist nicht zu vermuthen, daß der selige FranziskuS die 
Bckenner dieser Regel zu allem Dem, was in der Regel
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enthalten ist/ und auf die drei Gelübde Bezug hat, oder auch 
zum übrigen in ihr Ausgedrückten, auf gleiche Weise habe 
wollen verpflichten: im Gegentheil er unterscheidet vielmehr 
offenbar, daß im Bezug auf Einiges davon, die Uebertretung 
kraft des Gelübdes tödtlich, und in Bezug auf einiges Anderes 
nicht tödtlich sey: da er zu Einigem sich des Gebotbeö, oder 
eines dem Gebothe gleichlautenden Wortes bedient, und in 
Bezug auf Anderes sich mit andern Ausdrücken begnügt.

V o n D e m ,  was g le i chv ie l  g i l t ,  a l s  ein Geboth.

Z. Weiter weil, nebst Dem, was ausdrücklich geboths.wahr. 
nungS-oder ermahnungSweis in der Regel steht, Einiges 
eingerückr w ird, dem die verbiethende oder gebiethende Ne. 
denSart beigesezt ist: so hat bis daher ein Zweifel gewaltet, 
ob sie zu diesem so verpflichtet seyen, wie zu etwas, daü 
die Kraft eines Gebothes bat. Und dieweil, wie W ir ver. 
standen haben, dadurch daß, wie bekannt, Pabsi Nikolaus 
I I I .  Heiligen Andenkens, Unser Vorführer, erklärt habe, 
daß die Brüder vermöge ihrer Gelobung der Regel ver. 
pflichtet sind, jene evangelischen Räthe zu halten, die in 
der Regel selbst gebothS-odcr verbothSweis, oder unter gleich, 
bedeutenden Worten ausgedrückt werden, und nichts destowe. 
niger zur Beobachtung alles dessen, was ihnen in der näm. 
lichen Regel unter verpflichtenden Worten angeführt wird: 
so haben die vorgenannten Brüder Uns ersucht, daß W i r ,
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um ihre Gewissen aufzuklären/ Uns bequemn,en möchten / zu 
erklären / waö dann von allem diesem als einem Gebothe 
gleichgeltend und verbindend zu halten sey.

Deswegen/ in dem W ir Uns an diesen reinen Gewissen er, 
freuen / und überlegen/ daß man in dem / was das Heil 
der Seele betrift / um 'die schweren Gewissensbisse zu ver- 
meiden/ rathsam das Gewissere annimmt: sagen Wi r /  daß/ 
pbschon die Bruder nicht zu allem dem/ waS in der Regel 
mit befehlenden Worten steht/so streng verbunden seyen / 
wie zn dem , was darin gebothSweis oder den Gebothen gleich
bedeutend lautet/ eö den Brudern dennoch zustehe/ um die Ne- 
gel rein und nuverlezt zu erhalten / daß sie'zu dem/ waö 
Wir hierunten anzeigen / als zu Dingen/ die den Gebothen 
gleichlauten / sich verpflichtet anerkennen.

Damit man aber jene Dinge / die aus Kraft des Ausdruckes/ 
oder wenigst in Hinsicht deö Gegenstandes/ von dem gehandelt 
wird / oder a»S beiden zusammen / für gleichbedeutend mit 
den Gebothen angesehen werden können / kurz beisammen habe: 
so erklären W ir DaS/ waö in der Regel steht als solches/ nämlich:

1) Daß man nicht mehr Röcke habe/ als einen mit der Ca- 
puze/ und einen andern ohne Capuze;

2) daß man weder Beinkleider trage / noch reute ohne 
No t h ;

Z) daß die Brüder sich mit geringem Tuche bekleiden 
sollen;

4) daß sie von. Feste aller Heiligen bis zur Geburt deS 
Herrn / und an den Freitagen zu fasten gehalten seyen;

8) weiterö daß die Kleriker die Tagzciten nach dem Ge« 
brauche der hl. römischen Kirche abbethcn;
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6) daß die Minister und Custodcn für die Nothwendigkeit 
der Kranken, und die Bruder zu bekleiden, fleissige 
Sorge tragen sollen;

7) daß wenn Jemand aus den Brudern in Krankheit fallen 
w ird, die andern Bruder ihm dienen sollen ;

s ) daß die Bruder nicht predigen, in dem Bistum eines 
Bischofs, von dem es ihnen verbothen worden;

S) daß sich Niemand getraue, dem Volk zu predigen, er seye 
dann vom General, oder von Andern , denen cS nach 
vorhergehnder Erklärung, zusteht, cxaminirt, appro. 
b ir t ,  und eingesezt worden;

10)  daß die Bruder, die erkennten, daß sie die Negel nicht 
geistlicher Weise halten könnten, sollen und können zu 
ihren Ministern Zuflucht nehmen.

11) A lles, was in der Negel steht, sowohl die Form des 
HabitS der Nowizen, als auch der Professen Betreffendes, 
wie auch die Weise, sie anzunehmen, und zur Profes. 
sion zuzulassen, sollen die Brüder als ein Geboth an- 
nehmen; in Hinsicht des Habits der Nowizen macht die 
Regel eine Ausnahme, wenn es die Aufnehmenden nach 
Gott anders dünckt.

12) Endlich ist es eine gemeine Meinung des Ordens, der 
dafür hält, und von jeher dafürgehalten hat, daß, so oft 
in der Regel das Wörtchen " teneantu,- „ vorkomme. eS 
so viel gelte als ein Geboth, und von den Brüdern als 
solches solle gehalten werden.
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Öb es den Brudern erlaubt sey, etwas von 
den Gütern derer, die in den Orden ein
treten, anzunehmen.

WeiterS, weil der vorgenannte Bekenner Christi/ den 
Ministern und Brudern die Weise vorschreibend, die sie bei 
der Annahme in den Orden zu beobachten und zu halten haben, 
in der Regel gesagt hat, daß « d ie  B r u d e r  und i h re  
M i n i s t e r  stch h ü t e n ,  sich derer  Z e i t l i c h e n  G ü. 
ter anzunehmen , d am i t  sie f r e y  über  s e l b e  
ve r o r d ne n  k ö n n e n ,  wie  es i hnen vom H e r r n  
w i r d  eingegeben seyn;  jedoch so l l e  den M i 
nistern selbst e r l a u b t  seyn,  selbe,  wenn  sie 
Ra t h  begeh r en ,  zu e i n i g e n  G o t t e ö f ü r c h t i g e n  
zu schicken, m i t  deren R a t h  sie i h r e  G ü t e r  
den A r m e n  mögen a u s t h e i l e n , "  so haben Viele 
gezweifelt, und zweifeln noch V ie le, ob es ihnen erlaubt 
sey, etwas von den Gütern der Eintretenden anzunehmen, 
wenn es geschenkt wurde. Und, ob sie selbe bereden dür. 
fen, Einzelnen oder der Gemeinde etwas zu geben; ob 
auch die Minister selbst oder die Brüder sollen Rath crthci- 
len, wie die Vertheilung solcher Güter geschehen solle, wenn 
dazu keine Andern gesunde» würden, als Deren, zu denen
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sie eintreten/ und die Eintretenden sogar zu diesen / um Nath zri 
empfangen/wären gcschicktwordcn. W ir aber bedachtsam, erwä- 
gend/ daß es des hl. FranziSkuS Meinung gewesen/ die 
Bekenner seiner Regel / welche er auf die höchste Armuth 
gegründet hat, selbst von der Neigung zu den zeitlichen Din- 
gen der Eintretenden / durch obige Worte / auf besondere 
Art gänzlich fern zu halten / damit die Aufnahme in 
den Orden von Seite der Bruder heilig und auf daö reinste 
sey und erscheine; und damit eS auf keinerlei Art scheinen 
möchte / sie schauen auf ihre zeitlichen Güter/ sondern daß 
eS klar werde / sie wollen selbe nur dem ewigen Dienst Gottes 
wiedmcn; sagen daher, daß sowohl die Minister als die übn- 
gen Brüder von derlei Vermittlungen, um sich etwas geben 
zu lassen, und von den Ueberredungcn, wie auch von, Nath. 
geben / die Austheilung betreffend / sich gänzlich enthalten 
soffen, da eö ja schon bestimmt ist, daß sie selbe, zu diesem 
Zweck, zu Gotteöfürchtigcn Menschen einer andern Gesell- 
schaft, und nicht zu den Brüdern schicken, damit eö jeder- 
mann in Wahrheit in die Augen falle, sie seyen beflissene, 
ämsige und vollkommene Eiferer eines so heilsamen, väter- 
lichcn Instituts.

Da aber die Regel selbst eS sagt, daß es den E i n t r e 
tenden  f r e i  stehe, i h re  G ü t e r  zu v e r t h e i l e n ,  
wie  eS i hnen  der H e r r  e ingeben werde:  so 
scheint eö ihnen nicht verbothen, etwas, nach dem Be- 
dürfniße und in den schon erklärten Schranken, anzunehmen, 
wenn der Eintretende freiwillig etwas von dem Scinigcn 
ihnen, wie andern Armen, almosenwcise geben wollte. Hier 
aber müssen sich die Brüder jedoch wieder in Acht nehmen, 
damit sie nicht durch die Merklichkeit der Gabe zu schiefen 
Urtheilen Anlaß geben.
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Von den Kleidern der Bruder und ihrem 
geringen Werth.

WeitcrS, da eS in .der Regel heißt, daß " J e n e ,  d i e  
den Gehorsam schon haben ve r he i ßen ,  e inen 
Rock haben m i t  der Capuze und einen ohne C a- 
pu ze, die w o l l e n , " weiter, daß „sie sich m it sch lech- 
ten K l e i d e r n  bedecken, und da W ir erklärt haben, 
diese Worte seyen einem Gebothe gleichbedeutend: so wollen 
W ir dieses noch näher bestimmen, und sagen, daß, was 
die Zahl der Röcke betrifft, eö nicht erlaubt sey, mehrere 
zu haben ohne Nothwendigkeit, welches aus der Regel und 
aus der von Unsern Vorfahren hierüber gegebenen vollstän
digen Erklärung zu nehmen ist.

2. Der geringe Werth der Kleider aber, sowohl des Ha- 
bitS als der Unterkleider, sagen W ir, müsse genommen wer
den nach der Gewohnheit oder Beschaffenheit des Landes, er 
muß auch, wie b illig , nach der Farbe und dem Preise be- 
urtheilet werden. Denn hierin kann man nicht für alle Län. 
der eine bestimmte Regel angeben. W ir haben auch gut be
funden, das Urtheil hierüber den Ministern und Custoden 
oder den Guardianen zu überlassen, indem W ir dafür ihre 
Gewissen verantwortlich machen: doch allzeit so, daß sie in 
den Kleidern die Wohlfeilheit beibehalten.
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Von den B e i nk l e i d e r n .

Eben derselben Minister/ Custoden und Guardiancn 
Urtheil überlassen W ir eS auch auf gleiche Weise, zu ent- 
scheiden, in welcher Noth ste Beinkleider tragen dürfen.

V o m  Fa s t e n .

Z. W eiter, da in der Regel zwei Zeiten angemerkt stnd, 
nämlich vom Feste A l l e r h e i l i g e n  bis zur  Ge b u r t  
des H e r r n  und besonders die v i c r z i g t ä g i g e  Fasten,  
in  welchen sie zu fasten schuldig s in d ,' noch eben. 
da beigefügt w ird: zu andern Ze i t en  aber sol len sie 
nicht  verbunden seyn zu fasten,  al s am F r e i t a g e ;  
so haben daher Einige schließen wollen, daß die Brijdcr die
ses Ordens zu keiner andern Fasten verbunden seyen, alü 
etwa Anstandeöhalbcr: W ir aber erklären, dieses sey so zu 
verstehen: sie seyen zu andern Zeiten nicht schuldig zu fasten, 
ausser in den von der Kirche bestimmten Fastenzeiten. Denn 
eS ist nicht wahrscheinlich, daß der S tifter oder Bestätiget'der 
Regel sie von jenen Fasten, zu denen durch das allgemeine Kjr- 
chengeboth, alle Christen verpflichtet sind, habe lossagen wollen.



Von der Beobachtung jenes Verbothes, 
Geld anzunehmen.

Ferner , da genannter Heilige seine Bruder über alles dem 
Geld und Geldeswrrth gänzlich fremd wissen wollte, so hat 
er allen Brudern »nachdrück l i ch  g e b o t h e n ,  au f  
ke iner l e i )  Weise G e l d  oder G e l d s w e r t h  zu em
p fangen ,  weder  durch sich, noch durch M i t t e l -  
Personen. "  Diesen Artikel hat der nämliche Unser Vor
führer erklärt und Fälle gesezt, in denen, wenn sie von derr 
Brudern beobachtet werden, selbe, als Geldannehmer, 
durch sich oder durch einen Ander», lvider die Regel und 
die Reinheit ihres Ordens, genannt werden weder können, 
noch sollen r und W ir sagen auch, die Brüder sollen sich sorg- 
fältigtigsi hüten, daß sie ja nicht um andere Ursachen, oder 
auf andere Arten, als die die gesagte Erklärung Unsers Vor
führers ansetzt, zu den Gebern des Geldes oderihren Stellvertre- 
lern Zuflucht nehmen; damit sie nicht durch das Zuwiderhan
deln dann mit Grund Übertreter des Gebothes und der 
Regel genannt werden. Denn wo Jemanden etwas im Allge
meinen verbothen w ird , da ist das, was nicht ausdrücklich 
ausgenommen w ird, im Verboth einbegriffen. Daher ist ihnen

5
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jedes Geldsaitimelti , und jeder Empfing von Geldopfern, 
Opferstöcke in-oder ausser der Kirche, die bestimmt sind , daS 
Geld der Opfernden oder Gebenden dort abzulegen, wicanch 
was immer für eine andere Zuflucht zum Geld, oder zu Gelds, 
besitzen», welche in genannter Erklärung nicht zugelassen ist, 
dieses alles, sagen W i r ,  ist ihnen rundweg untersagt.

Da auch die Zuflucht zu den geistlichen Freunden nach der 
Regel nur in zwey Fällen ausdrücklich gestattet w ird , näm. 
lich f ü r  die N o t h w e n d i g k e i t e n  der K r a n k e n ,  
und die B r ü d e r  zu bek l e i den;  nndder oft genannte 
Vorfahrer, fromm und klug, nach Berücksichtigung der Noth. 
wendigkeiten des menschlichen Lebens, diese Gestaltung auf 
andere Bedürfniße der Brüder , die entweder wirklich ein- 
treffen, (  in Abgang der Almosen) oder nächst zukünftig sind, 
auszudehnen gut gefunden h a t : so sollen sich die gesagten 
Brüder in Acht nehmen, daß ihnen für keine andere Ur. 
fache», als für die genannten, oder ähnliche, sey cS auf 
Reisen oder andcröwo, erlaubt sey, zu solchen Freunden Zu
flucht zu nehmen, sie mögen die Geber selbst, oder die durch 
sie bestellten Gesonnten, oder die in Verwahrnehmer des Hin. 
terlcgten seyn, oder wie immer heissen, uud wenn schon die 
in der Erklärung erlaubten Arten , das Geld betreffend, ganz 
gehalten werden.

Z. Endlich da der nämliche Bekenne»' innigst gewünscht 
hat, daß auch die Bekenne»' seiner Regel von aller Neigung, 
Begierde nach Zeitlichen gänzlich loö seyen, und besonders 
das Geld und dessen Gebrauch entbehren, wie es daS in 
der Regel öfters wieder holte Verboth von, Geldcmvfang be
weiset: so ist nothwendig, daß die Brüder auf daS sorgfältig
ste Acht haben, daß, wenn sie wegen genannten Ursachen und
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nach den angegebenen Weisen zu den Besitzern der für ihre 
Nothwendigkeiten bestimmten Gelder Zuflucht nehmen müssen/ 
sie sich gegen diese Besitzer/ wer sie immer sind r seyen sie die 
Eigenthümer oder die Abgesanntcn / in allem so betrage»/ 
damit sie wirklich Allen in Hinsicht dieses Gelds zeigen/ 
daß sie gar nichts haben / wie sie auch wirklich nichts haben.

Daher sollen die Bnidcr wissen / daß das Befehlen / 
wie das Geld ausgegeben werde ; von dem Ausgegebenen 
Rechnung abfodern ; selbes auf waü immer für eine Art 
zurückfordern / oder hinterlegen lassen; den Geldbchälter / 
oder den Schlüssel wohin tragen/ und der gleichen Hand
lungen ihnen nicht erlaubt seyen. Dann dieses können nur 
die Herrn und die von ihnen Bestimmten thun.
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^  UrMeL.

Vor; Entäusserung alles Eigenthums.

i .  Da der hl. Mann, in seiner Regel die Weise der vor- 
genannten Armuth ausdrückend / auch gesagt hatte: d ie 
B r u d e r  so l l en  sich nichts z u e i g n e » / w e d e r  HauS 
noch O r t /  noch e twas  Ande r S /  sondern  sie so l
le n  a ls  F r e m d l i n g e /  und  Ank ö mm l i n ge  i n  
dieser W e l t  / i n  A r m u t h  und D e m u t h  dem 
H e r r n  d i enend / v e r t r a u l i c h  dem A l m o s e n  
nachgehen; "  und da von einigen aus Unsern Vorfahren/ 
auf dem römischen Stuhle/ erklärt worden ist / diese Ent- 
äusserung müsse verstanden werden sowohl im Allgemeinen / 
als im Einzelnen / warum sie das Eigenthum und die Herr. 
schaft aller jener Sachen / die den Brüdern sind vergönnt / 
geopfert/ oder geschenkt worden/ (die und deren Gebrauch/ 
ohne Recht nämlich/ dem Orden/ oder den Brüdern selbst 
erlaubt sind zu habe«/auf sich und die römische Kirche ge- 
nommen/ so daß den Brüdern nichts bleibt/ alö der wirkliche 
Gebrauch: so hat man UnS zu untersuchen vorgelegt daS/ 
was/wie es heißt/ wirklich im Orden gethan werde / und 
dem Gelübde dieser Armuth und der Reinheit der Regel zu
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widersprechen schien , nämlich, um die Arten zu nennen , 
die W ir zu verbessern für nöthig glauben:

2. daß sie sich nicht nur als Erben einsetzen lassen, son. 
dern eS noch sogar suchen;

daß sie zuweilen solch große jährliche Einkünfte empfangen, 
so daß die betreffenden Conwente gänzlich davon leben 
können;

weiter daß, wenn ihre eigenen Streithändel über zeit
liche Dinge in den GerichtSstuben betrieben werden, sie dem 
Fürsprecher und Verwalter beystehen, und sich persönlich 
dahm verfügen, um selbe anzuhalten;

weiterö daß sie sich zu Vollziehern der lezten Willen ge
brauchen lassen, und sich zuweilen in die Verordnungen örr 
durch Wucher und auf andern ungerechten Wegen erwor
benen Güter, oder in die zu machenden Zurückcrßattungen, 
einmischen;

auch daß sie an gewissen Orten nicht nur überstüßige Gär
ten, sonder» große Weinberge haben, woraus sie Vieles, 
an Gemüse und Wem verkaufen;

weiterö daß zu den Zeiten der Ernte, und der Weinlese 
von den Brüdcrn so viel Frucht und W ein, durch Betteln 
oder durch anderswoher Zusammenkaufen, gesammelt, und in 
Kornhäusern und Kellern aufbewart wird so, daß sie daö 
ganze übrige Jahr, ohne mehr zu betteln, leben können.

Nebst dem, daß sie Kirchen oder andere Gebäude machen, 
oder machen zu lassen verschaffen , die an Menge, n»d Eitel
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keit, der Baukunst und der Form nach, wie auch au Auf. 
wand so merklich die Gränzen überschreiten, daß sie nicht 
Hütten der Armen, sondern Wohnungen der Großen zu seyn 
scheinen.

Auch Kirchenzeug haben ste an den meisten Orten so viel 
und so köstliches, daß ste hierin die großen bischöflichen K ir
chen übertreffen.

Darüber nehmen ste an den Begräbnissen ohne Unterschied 
die ihnen dargebrachten Pferde und Waffen an,

Dannoch verficherten Uns die Brüher insgemein, und be« 
sonders die Führer des Ordens selbst, daß diese Angabe, 
oder einmal das Meiste davon falsch sey; und daß, wenn 
Einige hierin schuldig befunden werden, ste scharf gestraft 
werden: auch stnd von jeher öfters sehr strenge Verordnungen 
im Orden gemacht worden, damit derley nicht geschehe,



Daß keine Erbschaften angenommen werden.

Wünschend daher, für die Gewissen der Bruder zu sorgen 
und, so viel möglich, alle Zweifel von ihrer Brust zu enl- 
fernen : antworten W ir auf das Obige, wie folget. Da 
es zur Wahrheit des Lebenswandels gehört, daß das, was 
von aussen geschieht, nur die innere Neigung, Richtung, 
Gemüthöstimmung , und die Gesinnung darstelle : so ist den 
Brüdern nothwendig, die sich so sehr deö Zeitlichen entäns- 
sert haben, daß sie sich von allein dem enthalten, was die
ser Entäusscrung zuwider laufen könnte. Weil also durch 
die Aufeinanderfolge der Geschlechter nicht nur der Ge
brauch der Sache, sondern auch das Eigenthum zu seiner 
Zeit auf die Erben übergeht, die genannten Bruder aber sich 
weder im Eizelncn für sich , noch auch dem ganzen Orden 
insgemein etwas erwerben können; so sagen W ir Erklärungs
weise , daß , ( in Betracht der Reinheit ihres Gelübdes, > 
sie solcher, auf Andere übergehender, Erbschaften gäuzlich 
unfähig seyen, was sich aus der Natur der Sache ohne Un
terschied auf das Geld und auch auf andere bewegliche und 
unbewegliche Dinge ausdehnen läßt.
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Weder ist ihnen erlaubt/ den Werth solcher Erbschaften/ 

oder einen solchen Theil davon /, nach Art und Form eines 
Geschenkes / sich verabfolgen zu lassen / und das so Verlassene 
anzunehmen / worunter leicht ein Betrug zu stecken sich vcr- 
mulhen läßt/ vielmehr v'.rbiethen W ir ibneu gerade hin/ so zu 
handeln.

D ie  Annahme der E i n k ü n f t e  ist verbothen,

>»

Und da die jährlichen Einkünfte vom Recht unter die un
beweglichen Güter gezählt werden / und derley Einkünfte er-. 
Halten der Armuth/ und dem Bmelstande zuwider sind: so 
ist gar kein Zweifel / daß den genannten Brüdern alle und 
jede Einkünfte/ wie auch Besitzungen/ so gar ihr Gebrauch, 
da sie kein Recht dazu haben / laut ihrem Stande nicht er
laubt seyen zu empfangen oder zu besitzen.



Von der Entfernung von Gerichtstuben 
und Handeln.

1. Noch mehr, da vollkommene Männer nicht nur das an
erkannte Böße/ sondern auch alles, was nur den Schein des 
Bößcn hat, vor allen andern vermeide« sollen, aus solchem 
Beiftehen aber m Gxrichtsstnben, und aus solchem Antreiben, 
wenn es sich «m jene Sachen handelt, die zu ihrem Vortheil fal- 
sen sollen, wahrscheinlich geglaubt w ird , die dort thätigen 
Bruder suchen da etwas als ihnen Ungehöriges, in dem die Men- 
schen nach dem auswendigen urtheilen, so sollen die Bekenner 
einer solchen Regel und eines solchen Gelübdes durchaus 
nicht in solche Sorgen und Srreithändel sich einmischen, da- 
mit sie auch von denen, die draussen sind, ein gutes Zeugniß 
haben, der Reinheit ihreö Gelübdes genug thun, und dadurch 
dem Nächsten den Anstoß vermeiden.
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ES so l l e»  keine T e s t a me n t S - V o l l z i e h u n g e »  
angenommen werden.

3. Da aber die Bruder genannten Ordens nicht nur der 
Annahme des EigenthumS/ der Herrschaft/ oder dem Ge
brauche deS Geldes selbst/ sondern auch jedem Umgänge da
mit / und dem Gelde selbst gänzlich fremd sind / wie Unser 
oft genannte Vorfahrer in der Erklärung dieser Regel deut
lich gesagt hat; und da die Professen gesagten Ordens / 
keine zeitliche Sachen in Gericht verfechten dürfen; so ist 
dieses den Brudern weder erlaubt noch anständig / vielmehr 
wenn sie die Reinheit ihres Standes betrachten / sollen sie 
wissen/ daß eS ihnen untersagt sey/ derley Verwaltungen 
und Verordnungen sich auszusezen/ da dieses / ohne Zanken, 
Umgang mit Geld und Verwaltungen selten geschehen 
kann. Jedoch ist es nicht wider den Stand / in derley Ge
schäften Rath geben: da ihnen hieraus kein Richterspruch / 
oder gerichtliche Handlung/ noch Vertheilung eingeräumt 
wird.
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Von überflüssigen Gärten.

Obwohles aber nicht nur erlaubt ist, sondern auch sehr 
der Vernunft gemäß, daß die Bruder, die mit geistlichen 
Arbeiten, mit dem Gebeth und dem S tud iren, streng bc- 
schäftiget sind, Gärten, und freye Spazicrgänge haben zur 
Erholung des Geistes und Körpers, »m sich nach solchen 
Arbeiten darin zu begeben, wie auch um für sich das nö
thige Garrenzeng zu haben; so widerspricht cö doch ihrer Regel 
und der Reinheit deö OrdenS/ einige Gärten besitzen, um selbe 
anzupflanzen, die Pflanzen , und die Gemüse zu verkaufen, 
wie auch Weinberge zu bauen, laut dem Unser mehrmas 
genannte Vorfahrcr erklärt und auch verordnet hat, daß, 
wenn derley ihnen zum eben genannten Zweck geschenkt wur
den, z. B. ein Acker, ein Weinberg zum Anbauen , die Brü- 
der sich von der Annahme durchaus enthalten; da derlcy be
sitzen , um zu seiner Zeit die Nutznießung oder den Werth 
davon zu erhalten , der Natur und der Form nach pon den 
jährlichen Einkünften wenig verschieden ist.
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LL» T^MeL.
Ohne augenscheinliche Noth sind die Korn- 

häuser und Weinkeller verbothen.

Wiederum/ da der vorgerühmte Heilige so wohl durch 
sein musterhaftes Lebe»/ als durch die Worte der Regel gc- 
zeigt hat / eö sey sein Wille / daß seine Bruder und Söhne 
sich auf die göttliche Fürsicht verlassen/ und auf Gott ver- 
trauen / welcher die Vogel der Luft ernährt / die in keine 
Vorrathshäuser sammeln, weder säen / noch ärnden: 1) so 
scheint es nicht wahrscheinlich zu seyn / er habe wollen / daß 
sie Vorrathshäuser und Weinkeller haben / wo sie auch ohne 
tägliches Beiteln ihr Leben erhalten zu können hoffen 
sollten. Und deßwegen sollen sie nicht aus jeder ungegründe- 
ten Furcht vor Noth, derley Sammlungen und Vorräthe sich 
zu machen erlauben; sondern nur dann / wenn viel Wahr
scheinlichkeit, auS schon gemachter Erfahrung da ist/ daß 
sie sonst den nothwendigen Lebensunterhalt nicht bekommen 
können. Dieses aber haben W ir für gut gefunden / dem Ur
theil der Minister und Cuftodcn sammt-und sonderlich in 
ihren AmtSverwaltungcn und Custodialkreiken, mit Rath und 
Beistimmung des GuardianS/ zweyer kluger Priester des Con- 
vcntö/ und Veralten Brüder im Orden/ zu überlassen / deren 
Gewissen W ir hiemit besonders beladen.
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Daß köstliche Gebäude weder aufgerichtet, 
noch zugelassen werden sollen.

Daher folget auch / daß, da der hl. Mann seine Bruder 
auf die höchste Armuth und tiefste Demuth gründen wollte, 
und zwar in der Gesinnung und in der That zugleich, wie es 
die ganze Regel laut genug bezeugt, eö ihnen anstehe, daß 
sie hinfüran auf keinerlei) Weife mehr solche Kirchen, oder 
andere, was immer für Gebäude, bauen lassen, oder gestat- 
ten, daß sie gebauct werden, welche, nach Berechnung der 
darin wohnenden Brüdcr, der Zahl oder Pracht nach, als 
übertrieben müssen gehalten werden. Darum wollen W ir, 
daß sie von nun an, und überall mit beschränkten und nie
drigen Wohnungen sich begnügen wollen, damit das, was in 
die Augen fä llt, einer solchen versprochenen Armuth nicht über- 
laut von aussen widerspreche.
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Daß sie es n ich t ü b e r t r e i b e n  in  Ki rch  e n -G efäs- 
sen und O r n a t .

Obwohl der Kirchen. Zierath Und die Gefasse bestimmt 
sind/den Namen GoileS zu verherrlichen, zu welchem Ziele 
Gott selbst alles erschaffen hat: danuoch schaut der, der das 
Verborgene kennt, mehr auf das Gemüth alS auf die auSwcu. 
dige Gabe seiner Diener; auch w ill er nicht, daß ihm damit 
gedient werde, was mit dem Beruf und Stand des Dieners 
im Mißklange wäre. Darum sollen sie sich begnügen mit 
solchen Kirchen-Gefässen und Gewändern, die der Anstand 
erheischt, der Zahl und Kostbarkeit nach. Der Ucbcrfluß aber, 
die zu große Kostbarkeit/ und noch mehr jede Eitelkeit, ist 
hier und überall ihrem Gelübde uüd Stande ganz unanstän. 
dig. Den» da dieses nach Schätzeanhäufung, oder »ach 
Bereicherung riecht/ so setzt eö im menschlichen Urtheile 
eine solche Armuth augenscheinlich tief herab. Daher wollen 
W ir und befehlen, daß die Brüder ihr Versprechen halten.

WaS m it dargebrach ten  P f e r de»  und der lei )  zu 
t hun  sey.

Ueber die Darbringung aber von Pferden und Waffen eut- 
scheiden W ir, daß alles Daö, waö durch die vorgenannte Er
klärung, in Hinsicht der Geldalmosen, ist bestimmt worden, 
durchaus gehalten werde.



Zu was für einem eingeschränkten Gebrauch 
die Bruder laut der Regel verbunden seyen.

Aus all dem Gesagten entstand unter den Brudern eine nicht 
wenig ängstliche Frage/nämlich/ ob sie kraft der Profession 
ihrer Regel zu einem eingeschränkten/ genau abgemessenen und 
armen Gebrauch der Dinge verbunden seyen : da Einige aus 
thuender Meinung sind und sage«/daß/ gleichwie sie/ das 
Eigenthum betreffend/ kraft des Gelübdes die strengste Ent. 
sagung der Dinge auf sich haben / ihnen in Hinsicht des Ge- 
brancheS ebenfalls die gröste Einschränkung und Geringst!- 
gigkeit angesagt sey; Andere hingegen behaupten / daß sie 
kraft ihrer Profession zu keinem andern armen Gebrauch 
verbunden seyen / als zu jenem / der in der Regel auödrück- 
lich stehe / obwohl sie zu einem einfachern und mäßigern Ge
brauch verbunden seyen / wie/ und AnstandeShalben noch 
mehr als die übrigen Christen. Da W ir nun auf die Beruhi- 
gung ihrer Gewissen bedacht sind/und diesem Gezänk unter 
den Brüdern ein Ende machen wollen: so erklären W ir und 
sagen/ daß die mindern Bruder gemäß der Profession ihrer 
Regel/ besonders zu jenem strengen und armen Gebrauch vcr. 
pflichtet sind/ der in der Regel steht und so / wie er darin steht.

Aber sage»/ (wie vorgegeben w ird/ rS werde von Einigen



behauptet/) daß es ketzerisch sey/ wenn man dafürhalte/ dek 
arme Gebrauch werde im Gelübde der evangelischen Armuth 
eingeschlossen/ oder auch ausgeschlossen/ dieses beurtheilen 
W ir als zu vermessen und gefährlich. .

Von der Wahl und Bestätigung der Pro- 
vinzialminister.

Endlich weil die Negel da, wo sie bestimmt, durch 
Welche und wo die Wahl des GencralministcrS gesche- 
hen solle / gar keine Meldung macht von der Wahl und 
Einsezung der Prowinzialen, so könnte hierüber unter den 
Brüdcrn ein Zweifel entstehen: und weil es Unser Wille 
ist/ daß die Brüder in allen ihren Geschäften gründlich und 
sicher verfahren können, so erklären W ir, setzen auch fest und 
verordnen durch gegenwärtige Verfassung, die immer in Kraft 
bleiben soll, daß, wo cS um die Wahl eines Prowinzdienerö 
zu thun ist, dessen Ernennung dem Prowinzialeapitel zustehe: 
welche eS am Tage nach der Zusammenberufung vornehmen 
soll. Dessen Bestätigung aber gehört dem General an.

Wenn man eine solche Wahl durch das Scrutinium 
vornimmt/ und es sich ereignet, daß man wegen den in
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verschiedene Parteyen getheilten Stimmen mehrere Wahlen 
mache» muß : so soll jene W ahl, welche vom größer» Theil 
des Capitels, der ganzen Zahl nach (  ohne Rücksicht oder Ver- 
gleich des Eifers oder Verdienstes), ist gemacht worden, 
durch den General, mit Rath der Discreten, die Ordens- 
gliedcr seyen, bestätiget oder auch vernichtet werden, wie eS 
ihm nach Gott gut scheint, jedoch daß er zuvor, wie eS ihm, 
seinem Amte gemäß, zusteht, genaue Untersuchung gemacht 
habe; was immer die Gegcnpartey dagegen annehmen, ein- 
oder Widerreden mag. Wäre die Wahl vernichtet worden, so 
gehört die neue Wahl wieder dem Provinzialeapitel an. Wäre 
aber am bestimmten Tage die Provinzialenwahl unterlassen 
worden , so geht das Recht , für einen Provinzialminjster 
zu sorgen, an den General über.

Wenn es aber dem Generalminister und Capitel, auS ge- 
 ̂ wissen, offenbaren und vernünftigen Ursachen würde gut 
scheinen, in den Provinzen jenseits der Meere, nämlich 
von Irrland  , Griechenland oder Romanien , in denen, wie 
man sagt, bis daher, aus guten Gründen , eine andere Weile 
beobachtet worden, den Provinzial durch den General, mit 
Zuzug einiger rechtschaffener Männer, vielmehr, als durch 
daS Capitel vorsezen zu lassen: so soll in den Irrlanden 
und in den Provinzen über dem Meere das Herkömmliche un- 
vcrbrüchlich gehalten werden; in Romanien aber oder Grie- 
chenland nur, wenn der Provinzialminjster sterben, oder dis- 
scitS des Meeres seine Zeit vollenden würde, und dann soll 
ohne List, Partheilichkeit und Betrug gehalten werden, was 
der General mit seinem Rath zu verordnen gut befinden 
wird, (worüber W ir ihre Gewissen beladen.) I n  Hinsicht der 
Absetzung aber der Provtnzialen wollen W ir , daß daS beo- 
bachtet werde, was bis itzt ist beobachtet worden im Orden.

6
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Uebrigens, wenn eS sich ereignet, daß sie keinen General 

haben, so soll durch den VicariuS alles das geschehen , was 
der General selbst thun sollte, bis sie wieder einen neuen haben 
werden.

Ferner wenn ein solches Provinzlal etwas anders thun 
würde, so soll eö ipso kaLto nichtig und eitel seyn.

ES sey also keinem einzigen Menschen erlaubt, dieses Blatt 
Unserer Erklärungen, AuSsprüche, AuftragS, Antwort, 
VcrbothS, Verordnung, Gebothes, Verfassungen, Anzeigun
gen und Willen zu brechen, oder verwegen dawider zu handeln; 
wer sich aber solches zu thun unterstehen würde, der wisse, 
daß er fallen werde in die Ungnade Gottes, und seiner heil. 
Apostel Perri und Pauli.

Gegeben zu Wien den 6. May Unsers PontificatS im 
7. Jahre.



Nachtrag
enthaltend Auszüge aus authentischen Schrif

ten, und einige Beweggründe zur Haltung 
der heil. Regel.

Auö dem hei l .  K i r chen r a t he  von T r i e n t /  Äster 
S i t z u n g :  Von  den Klostergei f t l i chen.

DaS erste Kap. >, Weil dem hl. Kirchenrathe nicht unbewußt 
ist, wie großer Glanz und Ruhm in der Kirche Gottes aus den 
fromm eingerichteten und ordentlich verwalteten Klöstern ent
sprießet/ so urtheilte er/ es sey / um die alte klösterliche Zucht/ 
wo sie verfallen ist / desto leichter und bälder wieder herzustellen/ 
und wo sie erhalten ist/ desto dauerhafter fortzubewahren, 
nothwendig/ zu befehle»/ so wie er eS durch diesen Beschluß 
befiehlt / daß alle OrdcnSmitglieder . . . ihr Leben nach der 
Vorschrift der Regel/ welche sie sich angelobt habe»/ ein
richten und ordne»/ und vorzüglich daS/ was zur Vollkom- 
meuheit ihrer Ordensgclobung / nämlich des Gehorsams/



der Armuth und der Keuschheit und anderer, einer Regel 
und einem Orden besonders eigenen Gelübde und Vorschrift 
ten und zu ihrer besondern Wesenheit, so wie auch zur Er. 
Haltung ihres gemeinschaftlichen Lebensunterhaltes und der 
Kleidung gehört, treu beobachten sollen. Auch die Obern 
sollen sowohl in den allgemeinen und Provinzial. Kapiteln, 
als bei der Visitation derselbigen, die sie zu ihrer Zeit zu 
machen nicht unterlassen mögen, alle Sorgfalt und alle» 
Fleiß anwenden, daß von jenen Dingen nicht abgewichen 
werde; zumal offenbar ist, daß von ihnen dasjenige, was 
zur Wesenhe i t  dcü klösterlichen Lebens gehört, nicht er. 
lassen werden kann, denn wenn das, was die Grundlage 
und das Fundament der ganzen klösterlichen Zucht ist, nicht 
genau beobachtet w ird, so sinkt nothwendig das ganze Ge. 
bäude zusammen."

Aus dem zweiten Kapitel. „Niemanden von den OrdenSmit. 
gliedern sey es daher erlaubt, unbewegliche oder bewegliche 
Güter, von waS immer für einer Beschaffenheit, und auf 
was immer für eine Weise sie erworben seyn mögen, als ei. 
gen zu besitzen, oder zu behalten; sondern dieselben sollen
sogleich dem Obern ausgeliefert werden  Den Ge.
brauch der beweglichen Güter dagegen dürfen ihnen die Obern 
so zulassen, daß daS Hausgeräth derselben dem Stande der 
angelobten Armuth angemessen, und daß darin nichts überflüssi. 
geS sey, ihnen aber auch nichts, was nothwendig ist, abge. 
schlagen werde. Wenn einer ergriffen oder überwiesen wird, 
daß er anders etwas behält, so soll er auf zwei Jahre der Ak. 
t iv .  und Passivstimme beraubt seyn, und auch nach den Ver
ordnungen seiner Regel und seines Ordens bestraft werden."

Aus dem dritten Kapitel. «Allen Klöstern . . . mit AuS. 
nähme der Häuser der Bruder des hl. FranziSkuS, der Ka.
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puziner . . .  giebt der hl. Kirchenrath zu, daß ihnen erlaubt 
seyn soll, künftighin unbewegliche Güter zu besitzen."

Da nun w ir Kapuziner, dem 6ten Kapitel der Regel und 
der angeführten kirchlichen Erklärung zu Folge, weder inS- 
gesammt, noch insbesondere Eigenthum haben; so sind uns 
auch alle bürgerlichen Rechte verbothen, wie Eigenthums- 
recht, Herrschaft, Besitz, Verwaltung (in  unserm Ramen), 
Nutznießung, selbst das Recht zu einem bestimmten Ge- 
brauche einer bestimmten Sache; weiterS alle Handlungen 
des RechtS, wie Schätzen, Markten, Vertauschen mit 
Schätzung des Werthes, Kaufen, Verkaufen, Miethen, D ar
leihen mit Rechtsverpflichtungen, strenge Forderung des 
LohneS für die Arbeit, u. s. w. So folgert die Theologie 
und die Rechtölehre.

Dem 4ten Kapitel der Regel und dem eben Gesagten zu 
Folge ist uns auch alles Geld und Geldeswerth, sowohl 
als Eigenthum, als auch zum rechtlichen Gebrauche, verbo
then; ja vom Gelde ist uns sogar der einfache Gebrauch in 
eigener Person verbothen mit diesen Worten: „ D u r c h  geist- 
l iche F r e u n d e ; "  nicht aber das Anrühren desselben, und 
das um so weniger, wenn'S aus Nothwendigkeit, oder aus 
Nächstenliebe geschieht; ohne Noth aber wäre eö vermessen, 
gefährlich, ärgerlich. AuS diesen Ursachen ist das Berühren 
vom hl. Vater in einzelnen Fällen und von den Generalka
piteln verbothen worden. Daß das natürliche Anrühren an 
sich nicht Sünde sei, bestätiget auch Pabst Jnnozenö X I. in der 
Bulle: 5vIIiLitucic> pastoralis mit sagen: „Die Minderbrüdcr 
können über das Geld oder Pfennig weder Herrschaft, noch den 
Gebrauch haben; dahero eine jede Anrührung des Geldes oder 
der Pfennig, wem sie immer angehören, wenn die Anrührung
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nur auf eine einzige Weise bü r ge r l i ch  oder s i t t l i c h , ^  
und nicht ganz natürlich blos, oder unschuldig ist, wäre 
den Minderbrüdern verbothen." Nach k . Landes könnte ein 
Minderbrndcr noch nicht angesehen werden, als durch sich 
Geld annehmend, welcher es zwar mit eigener Hand annähme/ 
aber nicht in seinem Namen: er wäre nur Verwalter und 
Diener. Doch sey auch dieses uns durch Clem. V. verbothen, 
gewiß wegen Gefahr und Aufsehen.

Es ist nun klar und deutlich, daß w ir durchaus kein Ei. 
genthum haben können; es ist nicht minder begreiflich, daß 
das bürgerliche Eigenthum uns in keinem Falle nothwendig 
werde. Eben so verstänlich ist es, daß uns vom Gelde sogar 
der Gebrauch, sowohl in eigener, als durch Mittelspersonen 
untersagt seyim4. Cap., und im Falle, daß der Gebrauch des 
Geldes nöthig wäre, dieser nur durchgeist l iche F reunde  
erlaubt sey, welche gar nicht in unserm Namen handeln. 
Nun bleibt noch die, schon in der Einleitung berührte Frage 
gänzlich zu berichtigen übrig: Ob den B r ü d e r n  der 
einfache Gebrauch des G e l d e s ,  oder  das Ver .  
w a l t en  desselben,  in e ines andern  Namen,  im 
N o t h f a l l e  nicht  e r l a u b t  seye?

Allgemein anerkannt ist sonst der Satz: neeessitate 
ynoä ki t ,  äicitur- non f ie i- i, der Nothfall habe kein Gc. 
'setz. ES ist auch unumstößlich, daß zwar das Naturrecht und 
das evangelische Gesetz für alle Zeiten, alle Orte und anfalle 
Menschen anpassend sey. Nicht so ist es mit den menschlichen 
Gesetzen, worin es zuweilen Ausnahmen geben kann, geben 
muß. Diese Grundsätze erkennt auch der Verfasser der Re. 
gel der Minderbrüder, indem er Nothfälle anführt, wie den 
Nothfall, Beinkleider zu tragen, nicht fasten zu müßen, 
reuten dürfen, den Nothfall der Krankheit, der Kleidung
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nach O rt, Zeit und kalten Gegenden; indem er auch noch 
andere voraussetzen mußte, wie die Herrn Päbste auSdrü^ 
lich erklärten. Waö nun die einfache Verwaltung des Gel
des anbetrift, so sind auch dafür die Nothfälle allererst schon 
denkbar; und die Ausleger und Herrn Päbste haben derlei 
voxanSgesetzt. Zudem so scheinen auch die Worte der Regel: 
„durch geistl iche F r e u n d e , "  nicht so zur Wesenheit 
des klösterlichen Lebens zu gehören, wie die Entsagung des 
Eigenthums, und die Sorge für Nahrung, Kleidung, Pflege 
der Kranken und M ittel zur Erfüllung der Beruföpflichten. 
Endlich und letzlich wollte der hl. Barer Franziskuö das hl. 
Evangelium zwar auf das möglich Vollkommenste erreichen, 
aber gewiß nicht übertreffen. DaS hl.' Evangelium aber sagt 
nur: su rum , neque urZentum, necjUL
xeouniam in Loni3 vestris. N a tii. 10, 9. d. h. ihr sollet 
weder Gold, noch S ilber, noch Geld besitzten in euern Gür
ten. Diesen Text legt der hl. ffoanne8 OKrisoZtsinuZ so 
aus: „ Norr stix it, ne aoeipiatis vodisoum, seä ne 

, nt , quamvis aliuncle sumere possint, 
pei'inLiosum liunc tamen moi'bum ellu§iant. Hino enim 
multa simul bona suppullulare, c^uanclo et i l l i  su8pi- 
eioni minu3 ei'Lnt obnox ii, all omnique steinoep3 3oIIi- 
eitucline über!, cielexatae 8o1ummocIo äoetriiiLe 
ban t , ae 8ummam lle i v irtu tem  aciäi8eent63 , ab eo- 
rum proleLto, quae .'rc! vitae u8um lLL iun t, in6i§en- 
tia , proLui aberant, ut c>ui u propi'Ü8 vicidioet 
cii8cipul!3 alelentur, icl enim steolarat: 
o)v6/'«?'E Luo. „ E r  sagt nicht :  Nehmet  kei
nes m i t  euch, sondern,  besi rzet 'S n icht ,  dami t ,  
wenn eö schon mögl ich ist, dasselbe a nd e r s wo 
her zir e r h a l t e n ,  sie dannoch diese gefähr l i che 
K r a n k h e i t  f l iehen.  D e n n  d a r a u s  keimte a u f
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e i nma l  v i e l  G u t e s ,  da sie sowohl  dem Verdacht  
(des Geitzes) schon mi nde r  ausgesetzt,  als auch von 
a l l e r  S o r g e  f ü r  die Z u k u n f t  f r e i ,  nun einzig 
dem i hnen  übe r t r agenen  L eh r aml e  ob l agen ,  
und während dem sie die übermenschliche Kraft Gottes ken. 
neu lernten, wä r en  sie von der tägl i chen N a h .  
r ungSsorge  gewiß schon w e i t  e n t f e r n t ,  j ene 
näm l i c h ,  die von i h r e n  eigenen J ü n g e r n  s o l l .  
r e n e r h a l t e n w e r d e n ,  denn das sagen d i e W o r t e :  
„ D e r  A r b e i t e r  ist se iner  Spe i se  w ü r d i g . "  ro5 - 
siciere Besitzen, heißt nach dem Rechte: (kabere rem tnn- 
qusin suam) die Sache als sein Eigenthum ansehen: Also 
behalten und gebrauchen ist noch nicht besitzen, und folglich 
im Texte nicht verbothen.  So geben alte und neue ka. 
tholische Uebersetzer obigen Text. So legt es auch der hl. 
Beda Istbr. -4 Lax. 64. inl^ue. 12. aus. Eben so bekräftiget diese 
Lehre der Sohn Gottes selbst, und nachher auch seine Jün. 
ger, Johann 4, 8. 6 , 5—9. 12 , 6. 13, 29. Apostelg. 2, 
44. 4, 32—37. 5. 20, 33—35. 1. Cor. 9 , 4—18. 2. Cor. 
1 1 , 7—9. T it. 1, 8. Aus diesen Stellen erscheint, daß die 
Apostel die Verwaltung des nothwendigen Unterhalts haben 
auf sich nehmen dürfen. Die wahre Noth hat auch der hl. 
Vater nirgenSwo ausgenommen, also hat er auch diese, die 
Stelle des geistlichen Freundes zu vertreten, nicht können 
wollen auSnehmen. I n  der Noth in eigener Person Geld em. 
pfangen und sogar betteln, erlauben die Ausleger (6en t. 
pa§. 262.) Warum ist es dann in gleicher Noth nicht auch 
erlaubt, eö zu behalten und auszugeben? Ja auch dieses 
erlaubten sie, z. B. P. Kilian. Christus wollte gewiß nie- 
mal, daß man aus Abgang der M ittel nicht, oder schwer 
zum Ziele komme. Eben so wenig konnte er wollen, daß 
die M ittel den Menschen und besonders den Diener des Wor.
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teS GolteS so beschäftigen und hindern, daß er vom Ziele 
abgehalten würde. Der hl. Vater wollte seine Bruder frei 
machen von irdischer Liebe, irdischen Sorgen und aufgelegt 
zum Reiche GottcS, aber nicht durch den Buchstaben den 
Gewissen Hindernisse in den Weg legen. Im  Gegentheile 
hat er, obwohl der S tifte r dieser strenge» Lebensweise, sich 
als weiser Menschenkenner zu den Schwachheiten der Schwa. 
chen herabgelassen. AIS ihm einst der hl. DomminikuS sagte: 
Theuerster Bruder, um der großen Freundschaft mit d ir, 
wegen der herzlichen Liebe zu deinen Söhnen, und wegen 
der Festigung des Friedens und der Brüderlichkeit zwischen 
den Deinigen und Meiuigen wäre es mir eine große Freude, 
wenn beide in einen Orden zusammen träten, damit die, wel- 
che die mächtige Liebe der Vättr innigst verreiniget hat, die 
Verschiedenheit des Ordens nicht trenne. Ihm  antwortete 
FranziskuS in größter Demuth: Geliebtester Bruder, eö ist 
Anordnung des göttlichen Willens, was geschehen ist, daß 
von uns verschiedene Orden gestiftet.werden, damit, indem 
beide und die Vorschriften von beiden verschieden sind, durch 
die Strenge der Einen und die Milde der Ander» der Der- 
schiedenheit menschlicher Schwäche zu Hülfe gekommen wer
de, um, wenn Einigen diese Regel nicht gefällt, Andern 
jene nicht mißfällt, weil die Eine hart, die Andere milde 
zu seyn scheint, Gott so nicht durch die Enge des einen Or- 
denS Seelen verliere, sondern durch die Weite des Andern 
dieselben gewinne. Dem Bruder Leo, der sich verwunderte 
über die zu großen Gebäude, sagte der hl. Vater in Gegen
wart Anderer: Einige von den unsrigen bauen itzt viele und 
große Klöster, und nach uns werden Andere unserer Brüder 
kommen, welche große Häuser aufrichten werden, darin an- 
gesehene Weltliche ehrenvoll würden wohnen können, und 
sie werden sich auch bessere Röcke machen. Ich bin in jener
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Zeit zufrieden/ wenn meine Bruder sich nur vor Todsünden 
bewahren.

Insbesondere läßt sich auf die Schweizerprovinz eben das 
anwenden/ was der schon gerühmte P. Floridus von der 
baier'schen sagt: „ So ist auch (die Schweiz) eine von jenen 
Provinzen/ dre gar nicht müssig sind/ sondern unermüdet in 
der Seelsorge, in der Aushülse/ im Predigen/ im Beicht 
höre» / im Krankenbesuchen/ im Beistande den Elenden aller 
Art und in andern dergleichen Beschäftigungen/ in Städten/ 
in wcitentlegenen Dörfern/ ferne und nahe/ auswendig und 
inwendig / beladen sind. Hieraus ergeben sich dann auch an
dere Nothwendigkeiten/ wie anständiger Unterhalt/ vernünf- 
tiger Verrath / Sorge für die Erhaltung der Gesundheit / für 
Herstellung derselben/ ununterbrochenes Studieren u. s. w. 
Dazu kommt noch der kalte/ rauhe/ lange Winter/ das schon 
wildere Klima/ die rauhen/ weiten Reisen in Hunger und 
Durst. Wodurch die Brüder ohne Beinkleider und zu Fuße 
so abgemattet werden / daß sie nur mit besonderer Rücksicht 
ihre Gesundheit erhalten/ oder oft auch herstellen können: 
nichts zu sagen von der Abnahme menschlicher Natur/ die so 
sehr bemerkt w ird/ wodurch geschieht/ daß man viele schon 
in Mitte ihres LcbtagcS pflegen und schonen muß, wie die 
abgelebten / ausgearbeiteten Greise. Ueber das darf hiernach 
angemerkt werden , daß das tägliche Betteln und vor den Thü- 
ren Stehen/ Jedermann und besonders den selbst Dürftigen/ 
deren cS viele giebt, sehr lästig und unangenehm ist. „Dieses- 
gilt noch mehr nach abgestelltem Bettel/ bei zunehmenderBcvölke. 
rang und abnehmendem Vermögen/ bei heutiger Gesinnung 
gegen religiöse Ordensstände. Man kann auch nicht zu jeder 
Zeit jederlei Nothwendiges haben. DaS zu viele Herumlaufen 
würde der Einsamkeit/ der Ordnung, der klösterlichen Zucht
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dem Priesterstande, der Erbauung, der wissenschaftlichen 
Bildung, den geistlichen Diensten, der Tugend und Rcligiö- 
sttät wenig nützen, eben so wenig der für unser Wirken so 
nöthigen Achtung. Man nennt die Ordenöleute ohnehin so 
gerne Landstreicher, Müsstggängcr u. d. g. Endlich würde 
man in jedem Kloster Einige nur zu diesem Zwecke unter, 
halten müssen.

Sollte aber die Noth nicht groß genug seyn, oder nicht 
genügsame Versicherung und Beruhigung gewähren, wie auch 
um aller Unglcichförmigkeit und Erweiterung vorzubeugen, 
so ist eö dann an der hohen Obrigkeit, zu dispensiren oder 
sich zu erklären, ob die Nothwendigkeit groß genug sey, oder 
nicht. Denn, wie P. FloriduS anmerkt, nicht eine kleine 
Schwierigkeit über die Bestimmung der wahren Nothwen- 
digkeit verursachen unö die verschiedenen natürlichen und an. 
genommenen Eigenheiten verschiedener Länder 'und Gegen- 
den, in denen die Brüdcr wohneN. Daher crgiebt sich die 
Verschiedenheit der Bedürfnisse so, daß eine Sache in Bezug 
auf dieses Land überflüssig ist, die in einem andern wahre 
Nothwendigkeit wird: daß man in einer Provinz mit dem 
von Hause zu Hause Erbettelten bequem leben kann, in einer 
ander» aber größtentheils von frommen Stiftungen, von 
Meßstipcndien und andern freiwillig anerbothcnen Geldalmo. 
sen alles Nothwendige herbeischaffen muß; daß in einer we- 
nigcr, in einer andern häufigere und schwerere Arbeit in der 
Seelsorge ist.

WaS zur Sicherheit und Beruhigung nothwendig ist, das 
haben die Obern deö Ordens wirklich geleistet, nämlich sie 
erkannten die Nohwcndigkeit der Administration, und gaben 
zur vollen Sicherheit den OrtSobern noch eine DiSpenz da. 
rüber, wie aus folgenden Schreiben und Auözügen erhellet.
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Antwort deS keverenäissimi katrls Viesri! 6enelalls, 
^LliLni ab ̂ letrlo, auf den, vomlVl. Id. kater Lxuperius, 
ihm vorgelegten Zweifel in Bezug auf das Geld.

ES ist gar nicht daran zu zweifeln, daß der, in diesen 
letzten trüben Zeiten, bei den Guardtanen und andern Obern 
eingeführte Gebrauch, durch sich selbst die Geldalmo« 
sen zu beha l t en  und zu v e r w a l t e n ,  unserer sera- 
phischen Regel vorzüglich widerspreche. Den, auS diesem 
Gebrauche leicht sich aufdringenden, Zweifel, ob gemelter Ge- 
brauch von einer gröblichen Uebertretuug, oder schweren 
Schuld sich entschuldigen lasse aus den, für die regulari» 
sche Observanz so ungünstigen und drückenden Zeitumständen, 
diesen so schweren Zweifel, sag ich, getraue ich mir nicht 
aufzulösen; darum, um meinem und meiner Brüder Ge- 
wissen Sicherheit zu verschaffen, bath ich seine Heiligkeit 
Pabst Piuö V lI .  demüthig um die mir hiezu nöthige Gewalt, 
über derlei zu diSpensiren, und er ertheilte sie gütiglich.

Nun mit päbstlicher Vollmacht versehen, übersende ich dei. 
nem Gutbestnden und Gewissen die Gewalt, den Pförtnern 
und Andern, die es AmtShalben angeht, oder angehen mag, 
zu erlauben, daß sie, wo es n ich t a nde r s  seyn kann,  
die Geldalmosen empfangen mögen und dürfen, welche sie 
aber alsogleich dem Obern übergeben sollen: Daher auch 
den Ortöobern jener Klöster, für die man keinen geistlichen 
Barer finden kann, zu erlauben, daß sie besagte Geldalmo- 
sen im Kloster an einem gelegenen Orte aufbewahren können, 
jedoch mit Vorwissen bescheidener Brüder und mit andern 
erforderlichen Behutsamkeiten.

Rom. 28. Sept. 1816.
Angethanster Diener

kr. iVlariLn 6rp. Vie. Oen.
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Begleitungsschreiben des ProvinztalS.

Zufolge nun der mir gegebenen obigen Gewalt erlaube ich 
den OrtSobern, welche allein im Falle sind zu urtheilen über 
die örtliche Nothwendigkeit, welche sich ergiebt aus der ver- 
dächtigen Treu der Knechte und der geistlichen Freunde, 
und aus derer Unfähigkeit und der daherigen Gefahr, wel. 
che man in unsern Tagen aus öfters gemachter trauriger Er
fahrung, beinahe allgemein nennen zu können glaubt, daß 
sie die Geldalmosen auf obige Weise verwalten können, aber 
nur in den Schranken und mit jenen Vorsorgen, welche ge
nannter Erlaubniß angehängt sind, mit Beschwerung der 
Gewissen derjenigen, welche leichtfertig darüber hinweggehen 
sollten, besonders wenn sie ohne Unterschied daS Geld mit 
eigener Hand ausgeben, und es auf eine, den Weltmenschen 
ganz ähnliche Weise gebrauchen sollten, was aus obiger 
Erlaubniß gar nicht, auch nicht den Obern, zugegeben ist, 
noch kann zugegeben werden. Den Pförtnern aber und an. 
dern Brüdern wie oben, erlaube ich, Geldalmosen, welche 
für wahre Nothwendigkeiten sowohl Einzelner als der Ge
meinde sind gegeben worden, mit kluger Behutsamheit zu 
empfangen, und sogleich zu übergeben, ja sie sollen eS thun 
nach dem Willen des OrtSobern, dem eS zusteht, über die 
fragliche Nothwendigkeit zu urtheilen, und der auch nicht 
schuldig ist, seinen Unterthanen über die Gründe seines Ur
theils allzeit Rechenschaft zu geben, ja ,  allzeit dürfte erS 
nicht einmal thun; Recht und Liebe gebiethen uns zu ver- 
murhen, daß er genügsame Gründe habe für sein Dafürhal
ten, welchem sich der Unterthan mit gutem Gewissen fügen 
darf und soll.

^pxen2 e!lL 4 ju lii 1817.
kr. Lxuperius 6a?. krovIneiLlis.
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Auszug aus einem D e k r e t  von der G e n e r a l d e f i 

n i t i o n  zu Rom is.  Dez. 1821.

Sie befiehlt, daß die Obern für die wahren Nothwendig
keiten der einzelnen Bruder nach unserm armen Stande Sorge 
tragen, damit fie nicht gezwungen werd n , eine der ange
lobten Regel zu Widerlaufende, wie auch den apostolischen 
Dekreten, besonders Clemens des V I I I . ,  entgegengesetzte, Er
laubniß zu begehren.. . .  Daher verbiethet fie streng allen 
einzelnen Brudern den Gebrauch des Geldes, »och stren- 
ger die Verwahrung desselben bei fich; sie mögen die Erlaub
niß erhalten haben, wie sie wollen; und sollte es auch eine 
Geschriebene seyn, fie sey dann zuvor dem General zur Ein- 
ficht und Prüfung zugesandt worden; indem durch gegen- 
wärtigeS Dekret alle bisher ausgestellten Erlaubnissen wider
rufen werden. Den Ortsobern befiehlt sie, geistliche Vater 
zu haben und fich derer zu gebrauchen.

l;'? ' u l - ' - r  ...
Nota. Durch dieses Dekret wird jedoch die, 1816 der 

Schweiz gegebene Erlaubniß nicht widerrufen, wie kmus. 
k .  Li-asinus, damals Vloarius Oeneralis ausdrücklich er
klärt hat.: v  . >.

Auszug aus einer V e r o r d n u n g ,  gemacht  von der 
D e f i n i t i o n  zur  Z e i t  des P r o v i n z i a l k a p i t e l S  
den 23. August  1816.

1. Um die heiligste und höchste, von uns versprochene Armuth 
und die im 4ten und 6ten Kapitel der Regel enthaltenen 
Gebothe zu halten, so soll keiner das keoulium , oder das,' 
zu seinen Nothwendigkeiten bestimmte Geldalmosen, welcher 
derley hat, oder empfängt, weder bei sich, noch bei einer 
Mittelsperson, unter was immer fü r  einem Vorwand, be



halten, sondern es soll alsogleich dem Obern übergeben wer. 
den, oder eine Schrift davon, wenn eS beim geistlichen Va- 
ter, oder seinem Substitut liegt; noch soll Jemand, ohne 
ausdrückliche Erlaubniß des Obern, und von ihm anerkannte 
und genugsam befundene Nothwendigkeit, zu selbem Zuflucht 
nehmen. Sollte in der Visitation einer gefunden werden, 
der das Gegentheil thun würde, so werde ich gezwungen 
seyn, ihn als Eigenthümer zu ermähnen und zu strafen, um 
nicht mit ihm verwerflich zu werden.

2 . Niemand schaffe sich Bücher an, ohne ausdrückliche Er. 
laubniß des k . ovincialls, wie es vor Alters allzeit ge. 
bräuchlich war, die dann von ihm einer Bibliothek sollen zu. 
geschrieben werden; auch darf keiner, -ohne ausdrückliche 
Erlaubniß mit selben Büchern einen Handel treiben, sie ver
kaufend, vertauschend u. d. g. weil solches offenbare Hand. 
lungen des Eigenthums sind, wenn es aus eigener Vollmacht 
nach Belieben geschieht.

k r. Lxuperius a Oap. k ro  v. I. i. eum R. ve f.

Obige Verordnung veranlaßt auch die Frage, ob die Spar- 
und Nothbüchse der Einzelnen der Regel gemäß sey? 
Ilio m n s  ex efturmes sagt, es sey die gemeine Meinung 
der Lehrer, daß das keoulium erlaubt sei unter folgenden 
Bedingnissen: 1) Daß eine rechtmäßige Ursache dä sey z. 
B. die Armuth von Seite des Klosters, welches den einzel. 
nen Bedürfnissen nicht allen kann abhelfen, noch viel weniger 
kleine anständige Bequemlichkeiten herbeischaffen; Umpäßlich. 
keit von Seite der Person, A lter, schwere Arbeit u. d. g.; 
2)  daß eS nur mit ausdrücklicher Erlaubniß des Obern an. 
genommen werde, und daß eS allzeit abhängig bleibe; Z)daß
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das Eigenthum bei denselben bleibe, bei welchen das Eigen« 
thum der Klostersachen ist; 4) daß eS beim Superior oder 
Prokurator hinterlegt sey; §) daß es nur zu erlaubten, 
nützlichen, frommen Zwecken, in den Gränzen der evange- 
lischen Armuth und mit Erlaubniß der Obern angewendet 
werde.

Diese Bedingnisse beruhen auf dem ächten Begriff der ge« 
lobten evangelischen Armuth. Diese ist ein f e i e r l i ches  
Ge l übd ,  dem zufo lge man f r e i w i l l i g  u nd  a u f  
i m m e r  entsagt  a l l e r  Her rscha f t ,  E i g e n t h u m ,  un« 
abhäng igem Gebrauch a l l e r  ze i t l i chen D i nge .  
Diese Abhängigkeit besteht schon in der Nothwendigkeit, 
und beim Unterthan dazu noch in der Erlaubniß, welche 
letzte Abhängigkeit stch gründet auf des Obern Recht und 
Pflicht der Sorge für alle, und zuweilen noch der Verwaltung.

H i e r  f o l gen noch e in ige E r k l ä r u n g e n  und B e 
schlüsse gemacht von unsern  G e n e r a l k a p i t e l n ,  
besonders die A r m u t h  und da.S Geld bet ref fend.

Im  Jahre 1618 ist erklärt worden, daß, wenn man sich 
selbst antragende Gutthäter des Geldes habe, es erlaubt 
sey, für zwei Male zur Woche von der Fleischbank Fleisch 
zu holen.

I n  den Jahren 16ZZ und 1656 wurde erklärt, daß es 
zwar nicht erlaubt sey, Frucht, Wein, Wolle u. d. g. zu 
betteln in der Absicht, eS zu verkaufen, woht aber in der 
Absicht, dadurch sich das Nothwendige zu verschaffen, sollte 
eS auch, gegen die Absicht , durch Vertauschen oder Verkau
fen desselbigcn geschehen müssen. Hüten aber solle man sich,
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Früchten zu sammeln in solcher Menge, was einem Schätze« 
sammeln gleiche. Diese Erklärung wurde 1698 nochmal er- 
neuere.

Im  Jahre 1687 erklärte das Generalkapitel, um die Zu
flucht zum Gelde zu vermeiden, sey nicht nothwendig, daß 
man betteln gehe, wenn es große Zerstreuung oder die Ver
wunderung der Weltlichen znr Folge hat. Und 1648 wurde 
sogar erklärt, daß eS der Regel gemäßer sey, währenddem 
Jahre zu-m Geld Zuflucht nehmen für Wein, als zur Wim- 
dcnzcit einen zu großen Vorrath zu sammeln. 1662 wurde 
dieser Vorrath auf ein Jahr als erlaubt erklärt.

1650 wurde entschieden: wenn den Brüdern ein Vermächt- 
niß ist zuerkannt worden, und der Erbe nachher wegen einer 
Verarmung um den Nachlaß desselben anhält; so darf ihn 
der Syndikus gestatten, nicht aber die Brüder.

- Im  Jahre 1662 wurde folgender Fall bestimmt: Ein dem 
Orden Zugethaner hat Geld im Verwahr, welches bestimmt 
ist für die Pitanze.. . .  Diesem dürfen die Brüder anzeigen 
die Ze it, in welcher sie selbe nöthig haben. 1698 wurde die 
Pitanze als eine auf verschiedene Umstände bedingte Noth
wendigkeit erklärt; und zugleich dem Urtheile der Minister 
und Custoden, vereinigt mit dem Guardian des OrtS und 
zween ältern klugen Priestern, überlassen: wie viel und auf 
wie lange man Provision machen könne. 1702 u. 1788 wurde 
es der Vernunft, Klugheit und Liebe der Obern überlassen/ 
nach den Zeit- und Ortüumständen zu urtheilen, wie lange 
man Geld annehmen könne auf jenen Grund hin, daß die 
Noth schon vorhanden oder nächstkünftig seye. Gleichfalls 
wurde in dictew Kapitel als erlaubt erklärt , einen Theil

7
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der gesammelten Wolle dem Vera.rbeiter derselben zum Lohne 
zu geben.

Daß in der Noth ein Kloster dem Andern mit vorhandenem 
Almosen beibringen könne, ist auch erklärt worden im Jahre 
1685.

Im  Jahre 1712 wurde erklärt: Geld von einem Orte zum 
andern tragen, sey nicht wider die Regel; sollte eS auch zu 
unserm Gebrauche seyn, wenn die Träger sich nur nicht als 
Eigenthümer betragen. Dannoch wurde zu andern Zeiten so
gar das Anrühren verbothen, wegen der Gefahr der Affektion, 
des Ärgernisses und des VerlursteS einer fremden Sache-' 
wofür man nicht Ersatz leisten kann. 175Z erklärte Pabst 
Clemens X II .  daß den Kapuzinern erlaubt sey, von hinterleg- 
tem Geld anzunehmen und zu begehren, soviel den »lässigen 
Gebrauch angeht.

Im  Jahre 1740 wurde als erlaubt erklärt, daß der Unter
than dem Obern Mcßverpflichtungcn abnehmen dürfe, damit 
dieser ihm OevotionLlin, Inbne  u. d. g. anschaffe.

Die Qualität und Quantität der Geschenklein ist den Obern 
überlassen zu bestimmen nach den Ursachen und Umständen; 
und diese sollen die päbstlichen Bullen, äe Iai-§itione mune- 
i-um, zur Richtschnur nehme». So wurde erklärt 1698 
und 1702.

Im  Jahre l74o ist gefragt worden, ob eö erlaubt sey, ge
schlossene Hosen zu tragen, besonders in kalten Gegenden zum 
Schutz vor dem Podagra, vor einem Leibesschaden und an
dern Krankheiten, (wie auch Anstandshalber) da die Leib- 
und Wundärzte derley Unpäßlichkeiten vorzüglich der Kälte
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zuschreiben? und daö Kapitel antwortete, man solle sich an 
die Provinzgebräuche halten.

Im  Jahre 1747 wurde als erlaubt erklärt, einen Habit für 
den Sommer und einen andern für den Winter zu haben, 
jedoch noch mit Erlaubniß der Obern.

Im  nämlichen Kapitel wurde auf den Fa ll, wenn einem 
Bruder von Jemanden ein jährlicher Gehalt ist gemacht 
worden, erklärt, daß dieser mit Erlaubniß des P. ProvinzialS 
dazu dürfe Zuflucht nehmen , aber nur wie zu einem Almosen: 
also in der Noth, mit Erlaubniß, und ohne Ansprüche zu 
machen. Er solle sich aber hüten vor Aegerniß, welches leicht 
könnte gegeben werden von einem, der Einkommen hat und 
betteln geht.

Gleichfalls wurde erklärt: wenn der geistliche Freund, Vater 
u. A. das für die Brüder bestimmte Geld für sich verbraucht 
hätten, und sie cS nicht vergüten wollten; noch auch die 
Erben nach der ersten Tode; so dürfen sie dazu angetrieben 
werden, und zwar von den Brüdern Ermahnungsweise; von 
den geistlichen Freunden aber, vom Bischöfe, oder von welt
lichen Armenfrcunden, gerichtlich; die Brüder könnten dazu 
Unterricht geben, weil eine einfältige Unterweisung noch kein 
Akt des Eigenthums oder der Herrschaft anzeigt.

Ucbcrhaupt ist eine allgemeine Meinung, 1)daß die Noth 
nicht gerade die äusserste seyn müsse, damit die menschlichen 
Gesetze nicht mehr verbinden; sondern eine große; ja auch eine 
mitielmässige sey hinlänglich; (den Pflichtenstreit zeigt die S it-  
tenlehre an;) 2) daß die Erlaubniß eingetheilt werde in eine aus
drückliche, einbegriffene und vermuthete, und daß man für wich. 
tigere Sachen die ausdrückliche haben müsse, und in minder 
wichtigen von den zwei letzten gewiß sey; 3) daß der Pabst
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allein ohne Ursache diöpensiren könne, daö Generalkapitcl 
und der General aber, um cö zu können, eine Ursache ha- 
ben müssen, eine größere die übrigen Prälaten, und eine 
noch größere, wenn sie nur eine Erklärung geben können.

M it diesen Erklärungen will man jedoch keineswegs die Le. 
benSregel erweitern, noch viel weniger die Regel nach demLe. 
ben einrichten. Weit entfernt sey es, daß man dadurch dem 
Ueberflusse, oder irgend einer Regel, und berufSwidrigen Er, 
Weiterung daö Wort sprechen wolle. Vielmehr will man den 
Menschen dorthin führen, wo er seyn soll; und man ist überzeugt, 
viel ehnder und leichter zum Zwecke zu kommen, wenn man 
ihn da und so nimmt, wo und wie er'ist: wenn man ihm im 
Anfange den Weg nicht noch enger und steiler zeigt, als er 
wirklich ist, sondern ihn möglichst genau nach der Wahrheit zeich, 
nct, und zugleich das erfreuliche Ziel vorsteckt. Man sagt 
freilich : man müsse den Bogen stark spannen, er werde schon 
nachlassen, man müße große Vorsätze machen, man werde 
schon dahinter bleiben. Dieses aber will noch lange nicht sagen: 
man müße von, Menschen recht viel fordern, er werde dann 
schon selbst Abzug machen; sondern eS will nur sagen: man 
müße ihm das letzte Ziel und das höchste Ideal zeigen, er werde 
so minder weit zurück bleiben, als im widrigen Falle. So 
versteht eS auch P. FloriduS, wo er sagt, „man müße den 
Mittelweg einschlagen, damit man so nach der Ermahnung 
des Generalskapitels, dem Willen der Päbste näher komme, 
sicherer handeln könne, und jeder Zweifel gehoben werde; 
denn eS scheine vernünftiger zu seyn, daß daö, was auf 
rechtmässigen Wegen, und durch lange ununterbrochene S itte 
ist eingeführt worden, als erlaubt gehörig bewiesen werde, 
als daß man dieß unterlasse, und entweder allzeit anstehe, 
oder streng lehre und der Lehre zuwider handle. Endlich, fährt er
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fort/ obwohl ich durch diese Erklärungen die Strenge der ersten 
Armuth und unserer Väter wenig zu befolgen scheine / ja ob
wohl ich dazu noch frei gestehen muß/ daß diese Lebensweise 
erst eingerissen sey/ seit dem die Liebe der Gntthäter abge
nommen/ die Zahl der Bruder herangewachsen/ und mit 
ihr die Schwachheit der menschlichen Natur / und dazu noch 
die auswärtige Arbeit: so halte ich dannoch dafür / die Erklä
rungen seyen von solcher Ar t /  wodurch der gehörigen Beob
achtung der Regel nichts benommen sey/ und folglich unsere 
Gewissen nicht mit der Sünde der Ueberlretung beflecket 
werden/ obwohl ich auch dieses dem bessern Urtheil meiner 
Obern unterwerfe." So erklärt stch auch der Verfasser dieses.

Darum waren diese Anmerkungen nothwendig zur größer» 
Gewißheit/ Sicherheit / und Beruhigung der schwachen 
Menschen. Eben so nothwendig sind auch noch die Beweg
gründe und Triebfedern / um die (zwar) Schwachen auf ihre 
hohe Bestimmung aufmerksam zu machen / und ihnen zu zeigen/ 
daß es möglich/ leicht/ süß/ ehrenvoll und vortheilhast ist/ 
durch den erhabenen Beruf dahin zu gelangen. Die Erklä
rungen nehmen den Menschen mehr ins Auge da und so / wo 
und wie er ist; und die Beweggründe wollen ihn dorthin 
führen/ wo er seyn soll. Die Erklärungen allein geben uns 
weder volle Gewißheit im Wissen/ noch Sicherheit im Han- 
del»/ noch auch Beruhigung im Leben / wohl aber die Rich
tung/ nicht nach aussen und unten / sondern nach innen und 
oben/ und die herrschende Stimmung in dieser Richtung/ 
oder das wahre Verlangen und Streben nach der möglichst 
vollkommenen Beobachtung der hl. Regel. Dieses lehrt auch 
der hl. Vater in folgender Anrede an seine Brüder/ sagend: 
„Das Bedürfniß / gcliebteste Brüder/ daö nicht die Vernunft 
fordert / sondern nur die sinnliche Lust räth / ist ein offenba- 
rcS Zeichen eines erloschenen Geistes. Wenn der Geist er-
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lauer und nach und nach von Gnade leer wird und erkaltet, so 
muß Fleisch und B lu t , was sein ist, suchen. Denn, wenn die 
Seele der geistlichen Vergnügen entbehrt, waö bleibt übrig, 
als daß das Fleisch zu seinen Lüsten stch wendet? (weil man 
allzeit welche haben w il l, haben muß.) Alödann bemäntelt 
der thierische Trieb einen Artikel deö Bedürfnisses, und der 
fleischliche Sinn macht ein (falsches) Gewissen daraus. Denn 
den Mangel nicht gedultig ertragen wollen, heißt, nichts 
anders, als wieder nach Egyblen verlangen.« Kurz eS wird 
nicht nur Wissenschaft sondern auch Geist erfordert zu einem 
evangelisch, tugendhaften Leben. Darum stehe hier noch eine 
kurze Aufforderung an den Geist, damit er nach immer grö. 
ßerer Vollkommenheit zu streben angetrieben werde.

Der hl. Vater nennt seine hl. Regel, die w ir zu halten 
gelobet haben, das Buch des Lebens, die Hoffnung deö Heils, 
den Kern des Evangeliums , den Weg, das Pfand der Sicher- 
heit, die Leiter zum Himmel, den Schlüssel zum Paradiese 
die Handschrift des ewigen Bundes. Diese, wollte er, daß 
Alle genau kennen, bei stch tragen, daß fle darüber ihr Ge. 
sprach führen, fle zum Gegenstand ihres Denkens und S irr. 
nenS wählen, und zwar in der Absicht um das Leben darnach 
einzurichten und mit ihr zu sterben. Er segnete die eifrigen 
und getreuen Beobachter mit allem Segen des Himmels. 
Hingegen sprach er über die Uebertreter solche furchtbare 
Flüche anS im Namen Gotteö, daß einem bei Lesung oder 
Anhörung derselben daö B lut in den Adern stocken muß.

Vor allem andern eiferte er für die evangelische Armuth. 
Einmal fanden die Brüder keine LebenSmittel zu kaufen. 
Da schickte er sie hin mit sagen: „Gehet in den Häuser» um. 
her und biethet die Liebe Gottes für Bezahlung an , und 
begehret demüthig Almosen.« S ie  gierigen und erhielten,
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was um Geld nicht zu bekommen war. Den Schatz dieser 
evangelischen Armuth stellte er so hoch, daß er steh und seine 
Bruder dessen nicht würdig achtete, sondern ihn für eine 
aussecordentliche Gnade GotteS hielt. „  Den er ist so vor
trefflich, sagt der hl. Vater, und göttlich, wir aber 
sind so schlecht und verächtlich, daß w ir cS nicht werth stnd, 
ihn in solchen Gefässen zu halten. Denn diese ist die von dem 
Himmel in uns fließende Kraft, die unü so mächtig unter
weist und bildet, daß wir alles Irdische freiwillig mit Füssen 
treten, und sie ist es, die alk Hindernisse aus dem Wege 
räum t, damit der menschliche Geist mit dem Herrn seinem 
Gotte aufs frcicste und leichteste sich vereinige. Die Armuth 
ist eö, welche Christus am Kreutze zum Genossen macht, 
mit Christus in das Grab sich verbirgt, mit Christus aus 
dem Grabe wiederum aufersteht und ihn in den Himmel be
gleitet. Die Armuth ist eö, welche den Seelen, die sie lieb 
haben, auch in diesem Leben die Gabe, leicht sich über die 
Himmel zu erheben, verleiht, da sie die Waffen der Demuth 
und Liebe bewahrt." Daö Irdische ist, wie Vogelleim, das 
leicht den Geisteöflug hindert.

Wie der Herzenslust und des Gespräches, so war diese 
hl. Armuth auch der Gegenstand seiner Wünsche, seines Gc- 
bclheS. Folgendes Gebeth war einst der Ergnß seines für die 
Armuth brennenden Herzenö:

„Herr Jesus, zeige mir die Wege deiner geliebtesten Ar
muth ; denn ich weiß, daß daö alte Testament ein Bild dcö 
neuen war. I n  jenen hast du verbeißen: "  Jeder O r t , dar
auf euer Fuß treten w i r d , soll euer seyn. » Treten aber 
heißt verachten. Die Armuth tr itt auf Alles; sie ist demnach 
die Königin von Allem. Aber mein gütiger Herr Jesus Chri
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stus , erbarme dich meiner und der Armuth ; denn ich bin von 
Liebe zu ihr ganz krank, und kann ohne sie nicht ruhen. Mein 
Herr, du weist eS, der du mich um derselben willen geliebet 
hast. Aber auch sie sitzt in der Traurigkeit, von Allen zurück- 
gewiesen: »sie ist wieeine Wi t twe,  die Frau der Völker, « 
gering und verächtlich, obgleich die Königin aller Tugenden, 
und sie beklagt sich, sitzend an dem Orte des UnflatheS, daß 
alle ihre Freunde sie verachtet haben und ihre Feinde ge- 
worden, sivd und beweisen, daß sie schon lange Ehebrecher 
geworden, und nicht mehr Bräutigame seyen. Siehe, Herr 
IesuS, welch eine große Königin der Tugenden die Armuth 
is t, daß du die Sitze der Engel verlassen hast und auf die Erde 
niedergestigen bist , damit du in ewiger Liebe dich mit ihr ver
mählen und alle Kinder der Vollkommenheit in ihr und aus 
ihr und durch sie erzeugen könntest, welche dir auch mit so 
großer Treu angehangen ist, daß sie ihren Dienst im Leibe 
der Mutter angefangen hat, bis du einen beseelten Leib, den 
mindesten von Allen, hättest. Aber auch als du aus dem 
Leibe der Mutter hervorgingst, nahm sie dich in die heilige 
Krippe und in den S tall auf; und während du in der Welt 
umherwandeltest, beraubte sie dich aller Dinge, so, daß du 
nicht ein Mal hattest, wo du dein Haupt hinlegen konntest. 
Aber auch als du in den Kampf unserer Erlösung tratst, hat 
die treucste Gefährtin dich treu begleitet, und selbst im Streite 
des Leidens stund sie als unzertrennliche Waffeuträgerindir 
zur Seite, und als die Jünger wichen und deinen Namen 
verläugneten, wich sie nicht, sondern schloß treu sich alSdann 
an den Chor ihrer Fürsten. Ja da selbst die Mutter, die dich 
doch damals treu verehrt-hat, und durch Angst und Schmerz 
der Liebe mit deinen Leiden vereiniget w a r , da (sage ich) eine 
solche Mutter wegen Höhe des Kreüzcö dich nicht erreichen 
konnte, hat die Frau Armuth, als die dir angenehmste Hauö-
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frau/ mit all ihrem Mangel dich inniger als jemals umfaßt 
und mit dem Leiden deines Kreuzes herzlicher sich vereiniget. 
Deßwegen hat sie sich'ö weder angelegen seyn lassen, das Kreuz 
glatt zu machen, noch grob zu zimmern , und sie hat selbst die 
Nagel (wie man glaubt) nicht in hinreichender Zahl für die 
Wunden verfertiget und sie weder geschärft, noch poliert, 
sondern drey grobe, rauhe, stumpfe, um so recht deine Mar. 
ter zu befördern, bereitet. Und als du vom Brande deö D ur
stes starbst, so stand sie, die treue Braur, sorgfältig an bei- 
ner Seite, daß du auch nicht ein Tröpfchen Wassers haben 
konntest, sondern sie reichte dir durch die gottlosen Kriegs
knechte einen Trank solcher B itterkeit, daß du ihn mehr ver- 
kosten, als trinken konntest. I n  innigster Vereinigung mit 
dieser Braut hauchtest du dein Leben aus. Aber auch bei 
deiner Begräbniß verließ dich diese treue Braut nicht, 
und sie gestattete dir im Grabe, in Salben und Leinwand 
nichts als von andern Geliehenes. Diese heiligste Braut war 
auch bei deiner Auferstehung, weil du, um zu ihrer Umar
mung glorreich aufzustehen, alles Geliehene und Fremde im 
Grabe zurückgelassen hast. Diese hast du mit dir gen Himmel 
getragen, indem du den Weltbewohnern Alles zurückgelassen 
hast, was von der Welt ist. Und alödann haft du der Frau 
Armuth das Siegel des Himmelreichs hinterlassen; dieAuSer- 
wählten zu zeichnen, welche auf dem Wege der Vollkommen, 
hcit wandeln wollen." i

„Wer soll die Armuth, diese Herrin, nichtvor Allemliebenl 
Ich bitte dich, laß mich mit diesem Privilegium ausgezeichnet, 
mit diesem Schatze bereichert werden. Ich begehre von Herzen, 
daß (die Armuth) mein und der Meinigen ewiges Eigenthum 
sey, o ärmster Jesus, daß w ir um deines Namens willen 
nichtü Eigenes unter dem Himmel besitzen mögen, sondern so
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lange das elende Fleisch lebt/ von den Gütern Anderer mit 
dürftigem Gebrauche erhalten werden. Amen."

Diese Lehre und dieser Geist der evangelischen Armuth 
war von jeher die Lehre und der Geist der Vä'ter. Schon 
der große BastliuS, Vater der Cönobitcn in Orient forderte 
das. I n  seiner klösterlichen Verfassung/ 34 Kapitel sagt er: 
»Ein OrdenSmann soll enblößt seyn von allem Eigenthum 
zeitlicher Güter/ und frei selbst von jeder Neigung/ etwas 
für sich insbesondere zu besitzen.. . .  WaS man als eigen be- 
sitzt/ ist ein wahrer Diebstal." Und der hl. Augustiii/ Vater 
der affrikanischen Klosterleute/ sagt/ LeZuIn. aä servos 
Le i 8. //Besitzet niemal etwas als eigen; alles soll ge. 
mein sey»/ und einem jeden vertheilt werden durch den O- 
bern/ sowohl der Lebensunterhalt / als die Kleidung/ einem 
jeden nach seinem Bedürfnisse. Dann w ir lesen in der Apo- 
stelgeschichte/ daß sie alles gemein hatte»/ und eS einem je. 
den nach Erforderniß ausgetheilt wurde." Und anderöwo: 
//Kein Religiös soll etwas eigenes haben / weder Buch / »och 
Tisch/ nicht das Schreibzeug/ kurz/ gar nichtS/ da ihnen 
nicht einmal mehr ihr Leib und ihr Wille angehört. . . . 
Alles soll allen allgemein seyn."

Das dritte Concil, im Lateran 1180 verboth jedem, sich 
ein Iahrgehalt vorzubehalten/ und zwar unter der Strafe 
der Exkomminikarion vom Empfange der bl. Sakramenten 
und von dem christlichen Begräbniße.

Pabst InnozenS I I I .  im Briefe an die Ordensgeistlichen zu 
Subjacv/ verbiethet das Eigenthum unter jedem Vorwand/ 
bei Androhung des GerichtS Gotteö. ..
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Die Herrn Päbste Clemens V III .  und Urban V III .  

NuIIus und Lap. Lacra befehlen, daß die Dekrete des tri- 
entischen Kirchenrathts, die vom Gelübde der Armuth reden, 
getreu gehalten werden, wo geschrieben steht, daß keinOr- 
dcnömann, auch der Obere nicht ausgenommen, etwas als 
eigen besitze, nicht einmal im Namen der Gemeinde, sey cS 
bewegliches oder unbewegliches, sey eS Geld, oder Einkom
men, sey eö Gewinn, oder Almosen, oder wie immer die 
Sache erworben seyn mag: sondern daß allcS dieses vermischt 
und einverleibt sey mit den Klostergütern (Almosen.) Wo
her die, Brüder insgesammt wieder empfangen dürfen alleö, 
was ihnen zum Leben und Unterhalt nothwendig ist.

DaS kanonische Recht Oap.Lum aä monast. 60 statu 
iVIonnLk. sagt noch so viel: „D ie  Entsagung des Eigen
thums, wie die Bewahrung der Keuschheit ist mit der klö- 
sterlichen Regel so wesentlich verbunden, daß wider selbe 
nicht einmal der Pabst eine Nachsicht haben kann." DaS 
nämliche sagte schon der hl. 5eim. 10. äa äivei-Zis. 
Nur nicht d ispensi renwar  der Ausruf der hl. BernarduS 
und KaroluS Borromeus (versteht sich, ohne Noth.) Habt 
die erste Kirche zum Muster, sagt daS Lone. von st. Omer.

Der französische Autor über verschiedene Gegenstände der 
Tugend und Frönimigkett sagt unter anderm an die Ordens- 
leure folgendes: „Lasset den E in tritt in den Orden so rein 
und so heilig, wie er seyn soll. Leitet den Segensstrom, 
der denen, die die Welt verlassen, um Jesus sich zu heiligen 
verheißen ist, nicht von euch hinweg, und entehret cuern 
Bund und hl. Dienstbarkeit nickt durch irgend einen irdischen 
Vertrag: begehret alles , nur nicht Geschänke: erforschet alles, 
nur nicht die Reichthümer. . .  nehmet die Almosen an mir
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zitternder Hand, die bereiteter seyn soll züm geben als zum 
nehmen. Bauet alles auf den Glauben, und nichts auf 
euere Klughei t . . .  suchet es zu erfahren, daß Gott eucre 
Stütze ist.... Die Verachtung des Irdischen muß der Grund 
der Klöster seyn, und man muß die Lauigkcit und das Erlö
schen der Frömmigkeit, die in den meisten religiösen Häusern 
herrschen, keiner andern, Ursache zuschreiben, als dem sie an- 
steckenden Geitze, der den Schutz und das väterliche Walten 
Gottes abgewendet hat . . . .  DaS beste und sicherste M itte l, 
ein religiöses HauS in Hinsicht deü Zeitlichen in einen Ver- 
sicherungSstand zu setzen, ist, nichts wider Gewissen und 
Pflicht zu unternehmen; den es steht geschrieben, daß man 
umsonst an einem Bau arbeitet, wenn nicht der Herr 
der Banmeister ist; und daß im Gegentheil dem, der vor 
allem das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit sucht, alles 
übrige als Zugabe kommt.

Noch letzthin sagt D r. Haid in der Vorrede zu den Schriften 
des hl. Vaters: „Ich  bin ganz und gar überzeugt, daß, wenn 
die Ordensmänner, die nach ihm sich nennen, genau an seine 
Regel halten, wie er sie gegeben, und wie er sie in seinen 
Werkchen kommentirt hat, sie glänzend und segenrcich be
stehen. Aber nur soviel bestehen sie, als viel sie nach der 
Regel leben, deren Basis, Mittelpunkt und Gipfel die A r
muth ist, die Armuth im ganzen Sinne, daß sie durch
aus kein Eigenthum besitzen, daß sie sich keines Privile
giums erfreuen. Ih r  erstes, höchstes und einziges P r i
vilegium muß seyn, kein Privilegium zu haben; ihr Eigen
thum sey nur die hl. Armuth. So stehen sie auf dem festen 
Grund, auf'dem der seraphische Vater sich und seine Fa
milie gestellt hat— auf Gott, auf unerschütterlichem Ver
trauen, daß er sorge, wenn sie Gehülfen sind der AuSspen
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der des Wortes und der Geheimnisse Gottes, und n u r 
Gehülfen, wenn sie aller kirchlichen Aemter ledig und so 
auch in dieser Hinsicht arm sind. M it der Armuth steht oder 
fällt der Orden, wieder Heilige selbst versichert hat. Sie 
ist die Seele und das Leben dcü ganzen Ordens. Ohne sie 
ist er ein todter Leichnam, selbst verwesend, und Verwe- 
sung athmend."

»Wir wollen zu Gott hoffen, daß die OrdcnSprovinz un- 
scrö Vaterlandes (Baicrn) unter den Auspicien unsers glo- 
rcich regierenden Königö Ludwig, allerhöchst dero Huld den 
Orden des hl. FranziSkuS wieder zu restauriren und in Auf
nahme kommen zu lassen allergnädigst geruhet haben, segen- 
rcich erblühen werde. Der Orden hat das vcrhcissende Wort 
seines Stifters für sich; die Regel liegt vor mit ihrer himm
lischen Weisheit, die Licht ist und K ra ft, eben so menschlich, 
darf ich sagen, alü göttlich. Die Zeit mag lachen und spot
ten, sie mag sich sogar hin und wieder sträuben, Hinternisse 
legen u. s. w. was haben dieses die Männer dieser Regel zu 
achten? sie haben Gott und sein Evangelium, (dessen Mark 
eben die Regel is t,) zur einen Seite, zur andern aber die 
Huld und den Schutz des KönigS! sind sie durchathmet von 
dem Geiste der hl. Regel, so sind sie mit den übrigen Prie. 
steril der Geist und daü Leben der übrigen W elt, ihre geist. 
lichcn Väter, der Erde Salz und das Licht der Welt. Der 
Alles Gute giebt, verleihe auch dieses durch seinen Sohn 
Icsuö Christus, der hochgelobt sey in Ewigkeit. Es geschehe!"
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